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Präambel 

 

Die nachstehenden Allgemeinen Vertragsbedingungen gelten für Verträge über die Ausführung von Architekten- 

und Ingenieurleistungen. 

 

Die Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH, als kommunales Verkehrs- und Infrastrukturunter-

nehmen der Stadt Frankfurt am Main, versteht sich als moderner, serviceorientierter Dienstleister des Öffentlichen 

Personennahverkehrs (ÖPNV).  

 

Dies erfordert auch bei der Planung und Errichtung von Anlagen und Gebäuden eine Ausrichtung auf wesentliche 

Grundziele des Auftraggebers. Der Auftragnehmer hat bei der Leistungserbringung die nachfolgend näher defi-

nierten Ziele des Auftraggebers zu berücksichtigen: 

 

a. Wirtschaftlichkeit – Die zu planenden Objekte oder Anlagen sind in jeder Hinsicht wirtschaftlich zu opti-

mieren. Dies gilt sowohl für die Erstellung, den Unterhalt, das Betreiben als auch für die Bewirtschaftung. 

Bei Umbau, Sanierung oder Renovierung darf das Betreiben der Anlagen nicht erschwert werden und 

ist, wo möglich, zu erleichtern.  

 

b. Qualität – Die zu planenden Objekte oder Anlagen müssen sowohl in Funktion als auch Gestaltung sehr 

hohen Ansprüchen genügen. Im Mittelpunkt steht hier die Nutzer- bzw. Kundenzufriedenheit. Hierbei 

muss der Auftraggeber sowohl als dynamisches und modernes als auch zuverlässiges Verkehrsunter-

nehmen dargestellt werden. 

 

c. Termingerechtigkeit – Die jeweils vereinbarten Termine sind für den Auftragnehmer bindend und für den 

Auftraggeber von hoher Wichtigkeit. Sämtliche Projektabläufe sind daher darauf auszurichten, dass Pla-

nung und Umsetzung des Objekts in den vorgesehenen Zeiträumen möglich ist.  

 

d. Ganzheitlichkeit – Der Auftragnehmer hat alle Anforderungen an das zu erstellende Objekt während des 

Planungs- und Bauprozesses miteinander in Einklang zu bringen. Sollten Zielkonflikte für den Auftrag-

nehmer erkennbar werden, sind diese unverzüglich unter Darlegung alternativer Lösungswege mit dem 

Auftraggeber abzustimmen und einer Entscheidung zuzuführen. 
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1 Vertragsgrundlagen 

 

1.1 Für die vom Auftragnehmer übernommenen Architekten- oder Ingenieurleistungen gelten auch: 

 

1.1.1 ein etwaiges Verhandlungsprotokoll, 

1.1.2 diese Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Architekten- und 

Ingenieurleistungen nebst Anlagen 1 bis 2, 

1.1.3 die anerkannten Regeln der Technik, 

1.1.4 die Hessische Bauordnung (HBO), das Baugesetzbuch (BauGB), die Verordnung über den Bau 

und Betrieb der Straßenbahnen (BOStrab) und die Vorschriften und Empfehlungen des Verbands 

Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) sowie alle bei Planung und Bau anzuwendenden 

Gesetze, Verordnungen, Vorschriften, Richtlinien und Normen, jeweils in der im Zeitpunkt der 

Abnahme der Leistungen geltenden Fassung,  

1.1.5 die gesetzlichen Bestimmungen des öffentlichen Vergabewesens in der jeweils geltenden 

Fassung (GWB, VgV, SektVO, LHO, HVA – B StB, HVA – L-StB), 

1.1.6 die VGF spezifischen Planungsnormalien, 

1.1.7 die Honorarordnung für Architekten- und Ingenieurleistungen (HOAI),  

1.1.8 das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB). 

 

1.2 Allgemeine Geschäfts- und Zahlungsbedingungen des Auftragnehmers werden nicht 

Vertragsbestandteil. 

 

 

2 Art und Umfang der Leistungen 

 

2.1. Art und Umfang der vom Auftragnehmer übernommenen Leistungsverpflichtung ergeben sich u. a. auch 

aus den vorstehend näher bezeichneten Vertragsbestandteilen und den in diesen Allgemeinen Vertrags-

bedingungen enthaltenen Vorschriften. 

 

2.2. Aufträge werden durch den Auftraggeber grundsätzlich in Textform gem. § 126 b BGB erteilt soweit in 

diesen Vertragsbedingungen nicht eine andere Form vorgesehen ist. Sofern in Ausnahmefällen ein Auftrag 

mündlich erteilt wird, ist er nur verbindlich, wenn der Auftrag durch ein förmliches Auftragsschreiben des 

Auftraggebers in Textform gem. § 126 b BGB bestätigt wird.  

 

2.3. Der Auftragnehmer schuldet sämtliche Teilleistungen, die zur Erreichung der vereinbarten Vertragsziele 

erforderlich sind, unabhängig davon, ob sie in den Anlagen der HOAI gesondert aufgeführt werden und in 

der HOAI als Leistungen oder besondere Leistungen enthalten sind.  

 

2.4. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die ihm nach diesem Vertrag übertragenen Leistungen nach den be-

hördlichen Vorschriften zu erbringen. Bei der Planung und Ausführung der Bauleistung hat der Auftragneh-

mer die anerkannten Regeln der Technik zu beachten. Die von Seiten des Auftragnehmers zu erbringen-

den Leistungen müssen ferner den allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie den Grundsätzen der 

Wirtschaftlichkeit, auch hinsichtlich des späteren Betriebes der baulichen Anlage, entsprechen. Die Leis-

tungsanforderungen an den Auftragnehmer werden dabei durch die Sachkunde des Auftraggebers nicht 

gemindert. 
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2.5. Der Auftragnehmer ist zudem verpflichtet, Anweisungen des Auftraggebers hinsichtlich der weiteren Leis-

tungserbringung zu beachten und seine weiteren Leistungen darauf aufzubauen. Die damit festgelegten 

Lösungen sind Grundlage für die weiteren Leistungen des Auftragnehmers. 

 

2.6. Bei der Entwurfsplanung hat der Auftragnehmer die Vorgaben der Genehmigungsbehörden zu berücksich-

tigen und, soweit vom Auftraggeber gewollt, in die Planung zu übernehmen. Werden dadurch Änderungen 

der – auch ggf. von dem Auftraggeber freigegeben – Vorplanungsergebnisse erforderlich, wird der Auftrag-

geber diese umsetzen.  

 

2.7. Eine wesentliche Leistungspflicht des Auftragnehmers besteht - unabhängig von vorstehender Ziff. 2.3 - 

zudem in der Verpflichtung zur Übergabe sämtlicher Dokumentations- und Planungsunterlagen, insbeson-

dere der Bestandsplanung für die von ihm erbrachten Leistungen. Die Erfüllung dieser Verpflichtung ist 

Voraussetzung für die Abnahmefähigkeit der Leistung des Auftragnehmers. 

 

 

3 Pflichten des Auftragnehmers 

 

Der Auftragnehmer hat bei seiner Leistungserbringung die nachfolgend näher definierten Pflichten zu berücksich-

tigen:  

 

3.1. Allgemeine Ausführungspflichten 

 

3.1.1. Der Auftragnehmer hat die Leistung in eigener Verantwortung auszuführen. Dabei hat er die gesetzli-

chen Vorschriften und behördlichen Bestimmungen zu beachten. Er hat insbesondere allen Unfallver-

hütungs-, Schutz-, Sicherheits-, Güter-, Bau- und sonstigen für die Beschaffenheit und Nutzung maß-

geblichen Vorschriften, Richtlinien und Normen zu entsprechen und die vereinbarten technischen Da-

ten einzuhalten. Er hat weiterhin eventuelle Vorgaben des Zuwendungsgebers zwingend einzuhalten. 

 

3.1.2. Im Rahmen der übernommenen Leistungsverpflichtungen ist der Auftragnehmer verpflichtet, die von 

dem Auftraggeber in dem Vertrag definierten Planungs- und Überwachungsziele zu verfolgen. Das 

vom Auftragnehmer geschuldete Leistungsergebnis wird mit fortschreitender Planung von den zwi-

schen den Parteien festgelegten und von dem Auftraggeber freigegebenen Planungsergebnissen be-

stimmt. 

 

3.1.3. Der Auftragnehmer hat auf die Optimierung des Projekts im Hinblick auf die in der Präambel genannten 

Grundziele des Auftraggebers hinzuwirken und dabei insbesondere Rationalisierungs- und Sparmaß-

nahmen zu berücksichtigen.  

 

3.1.4. Eine etwaige Anerkennung, Zustimmung oder Freigabe durch den Auftraggeber vor Abnahme der 

Leistungen befreit den Auftragnehmer nicht von seiner Verantwortung für die Mangelfreiheit seiner 

Leistungen.   

 

3.1.5. Der Auftragnehmer ist zur Wahrung der Rechte und Interessen des Auftraggebers im Rahmen der ihm 

übertragenen Leistungen verpflichtet. Er hat den Auftraggeber insbesondere unverzüglich über Um-

stände zu unterrichten, aus denen sich Ansprüche gegen am Bau Beteiligte oder sonstige Dritte erge-

ben könnten. 

 

3.1.6. Als Sachwalter des Auftraggebers darf der Auftragnehmer keine Unternehmer- oder Lieferanteninte-

ressen vertreten. 
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3.1.7. Der Auftragnehmer hat jederzeit die Vorgaben des Auftraggebers zu beachten, den Auftraggeber hin-

sichtlich seiner baulichen Vorstellungen zu beraten und Durchführungsvorschläge auf der Grundlage 

des jeweils erreichten Planungsstandes zu unterbreiten. 

 

3.1.8. Auf eventuelle Bedenken hinsichtlich der Genehmigungsfähigkeit der Vorstellungen des Auftraggebers 

hat der Auftragnehmer frühzeitig hinzuweisen. 

 

3.1.9. Der Auftraggeber stellt an die Leistungen des Auftragnehmers und an das vertragsgegenständliche 

Objekt die in den einzelvertraglichen Vereinbarungen der Parteien beschriebenen Anforderungen, die 

vom Auftragnehmer bei seiner Leistungserbringung zur Erzielung des von ihm geschuldeten Erfolgs 

zu berücksichtigen sind.  

 

3.1.10. Die von dem Auftragnehmer anzufertigenden Unterlagen müssen den örtlichen Verhältnissen Rech-

nung tragen. Der Auftragnehmer hat sich vor Ort von den gegebenen Verhältnissen zu überzeugen. 

Hierin eingeschlossen ist auch die ggf. erforderliche Überprüfung von Anschluss- und Nachbarbau-

werken.  

 

3.1.11. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, bei der Ausführung der ihm beauftragten Leistungen nicht vorzu-

preschen. Dies bedeutet, dass der Auftragnehmer die ihm übertragenen Leistungen erst dann ausfüh-

ren wird, wenn diese nach dem jeweiligen Stand der Planung und Ausführung des Bauwerks oder der 

Außenanlage auch tatsächlich erforderlich sind. Hiervon unberührt bleibt jedoch die Verpflichtung des 

Auftragnehmers, die ihm übertragenen Leistungen vollständig auszuführen. D. h. der Auftragnehmer 

ist nicht berechtigt, Leistungen, die er vertraglich schuldet, welche jedoch nicht zwingend erforderlich 

sind, um die Planung oder Ausführung des Bauwerks oder der Außenanlage zu realisieren, nicht aus-

zuführen oder entfallen zu lassen.  

 

3.2. Anforderungen an den Auftragnehmer und seine Mitarbeiter 

 

3.2.1. Der Auftragnehmer muss bzgl. Anzahl und Qualifikation seiner Mitarbeiter sowie bzgl. seiner räumli-

chen und technischen Ausstattung uneingeschränkt und zu jeder Zeit zur ordnungsgemäßen Leis-

tungserbringung in der Lage sein. Sollten diese Bedingungen nicht vollumfänglich gegeben sein, ist 

der Auftragnehmer verpflichtet, den Auftraggeber unverzüglich darauf hinzuweisen. 

 

3.2.2. Der Auftragnehmer hat die Qualifikation seiner Mitarbeiter und etwaiger von ihm beauftragter Nachun-

ternehmer bzgl. der Projektanforderungen zu gewährleisten und fortlaufend auf dem neuesten Stand 

zu halten. Dem Auftraggeber ist dies auf Verlangen nachzuweisen. Der Auftragnehmer sichert mit Ver-

tragsschluss zu, dass er und etwaige von ihm beauftragte Nachunternehmer über die nötige Qualifi-

kation verfügen, um diejenigen Leistungen zu erbringen, die zur Erreichung der Vertragsziele erforder-

lich sind. Ferner sichert der Auftragnehmer mit Vertragsschluss auch zu, dass er über die nötige Qua-

lifikation verfügt, um vom Auftraggeber begehrte geänderte und/oder zusätzliche Leistungen auszu-

führen, soweit diese mit dem vertragsgegenständlichen Bauvorhaben, den vereinbarten Vertragszielen 

und dem Auftragnehmer übertragenen Leistungsbild in Zusammenhang stehen.  

 

3.2.3. Soweit im Vertrag explizit ein Projektteam für die Erbringung der auftragnehmerseits geschuldeten 

Leistungen benannt ist, hat der Auftragnehmer seine Leistungen im Wesentlichen nur durch das be- 

nannte Projektteam zu erbringen. Mitglieder des Projektteams dürfen nur durch Mitarbeiter mit min-

destens gleicher Qualifikation und, nach Zustimmung des Auftraggebers, die dieser nur aus wichtigem 

Grund verweigern darf, ersetzt werden. Maßgebend für die Vergleichbarkeit der Qualifikation sind ne-

ben der Ausbildung auch die einschlägige Berufserfahrung und die Referenzprojekte der jeweiligen 

Personen. Das Projektteam hat in dem erforderlichen Umfang vor Ort präsent zu sein. Der Auftrag-

nehmer darf die ihm übertragenen Leistungen (auch teilweise) nur nach vorheriger schriftlicher Zustim-

mung des Auftraggebers Dritten übertragen. 
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3.2.4. Der Auftragnehmer wird zur Ausführung des Vertrages ausschließlich sozialversichertes Personal ein-

setzen, sofern die jeweilige Tätigkeit sozialversicherungspflichtig ist. Der Auftraggeber hat das Recht, 

dies zu prüfen. Auf Verlangen des Auftraggebers übergibt der Auftragnehmer dem Auftraggeber die 

hierfür erforderlichen Nachweise. 

 

3.3. Vom Auftragnehmer zu berücksichtigende Richtlinien, Datenaustausch 

 

3.3.1. Für den Datenaustausch gilt: Dem Auftraggeber darf bei der Datenübernahme keinerlei Nachbearbei-

tungsaufwand durch Anpassungen an seine Systeme entstehen. Alle beauftragten Darstellungsmittel 

sind auf EDV-Systemen zu erbringen und dem Auftraggeber systemgerecht, ohne zusätzliche Berech-

nung, ständig aktuell zur Verfügung zu stellen. Der Auftragnehmer ist insofern verpflichtet, sich bei 

Zweifeln in Bezug auf die jeweilige Systemkompatibilität der zu übermittelnden Dateiformate mit dem 

Auftraggeber abzustimmen und sich nach dessen Vorgaben zu richten.  

 

3.3.2. Die in den CAD- und AVA-Richtlinien (Anlagen 1 und 2 dieser Vertragsbedingungen) angegebenen 

Soft- und Hardwarevoraussetzungen sind bindend. Die vorgenannten Richtlinien sind durch den Auf-

tragnehmer bei der Erfüllung seiner Leistungen zu beachten. 

 

3.4. Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber und anderen Beteiligten 

 

3.4.1. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber rechtzeitig auf erforderlich werdende Entscheidungen und 

sonstige Mitwirkungsleistungen hinzuweisen und diese durch eine Darstellung des Sachverhalts und 

einen Entscheidungs- oder Handlungsvorschlag vorzubereiten. 

 

3.4.2. Der Auftragnehmer hat die für die Projektabwicklung erforderlichen Entscheidungen des Auftraggebers 

insoweit rechtzeitig herbeizuführen, dass die Entscheidungsprozesse des Auftraggebers unter Beach-

tung der vertraglich vorgesehenen Termine sowie der benötigten Prüfzeiten ermöglicht werden, ohne 

den Projektablauf zu behindern. Der Auftragnehmer hat dabei – soweit nicht anderweitig festgelegt – 

insbesondere die folgenden vom Auftraggeber mindestens benötigten Zeiträume zu berücksichtigen:  

 

- Prüfung der einzelnen Planungsergebnisse der Leistungsphasen 1, 2, 3, 4, 5 und 6 im Sinne der 

HOAI durch den Auftraggeber: jeweils 2 Wochen 

- Prüfung der Ausführungsplanung durch den Prüfingenieur: 3 Wochen 

- Vereinfachte Planungsgenehmigung durch die Technische Aufsichtsbehörde: bis zu 8 Wochen 

- Beschlussdauer zum Planfeststellungsverfahren durch das Regierungspräsidium Darmstadt: bis 

zu 12 Monate 

- Baugenehmigung nach Antragsannahme der Bauaufsichtsbehörde, je nach Gebäudeklasse: bis 

zu 9 Monate 

- Prüfung der Werk- und Montageplanung der ausführenden Firmen durch den Auftragnehmer / 

Planer: 2 Wochen 

 

3.4.3. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber die Erforderlichkeit der Beauftragung von weiteren Planern 

und / oder Gutachtern rechtzeitig mitzuteilen und kann hierzu Vorschläge für geeignete Planer / Gut-

achter unterbreiten. Werden dem Auftragnehmer nicht sämtliche zur Durchführung der Bauvorberei-

tung notwendigen Planungsleistungen übertragen, so hat er dem Auftraggeber ebenfalls Vorschläge 

für die Einschaltung entsprechend kompetenter Personen (Architekten / Ingenieure / Fachplaner/ Gut-

achter) zu unterbreiten. Der Auftragnehmer berät den Auftraggeber dabei auch zum notwendigen Um-

fang der weiteren Beauftragung und wirkt an der Erstellung der erforderlichen Leistungsbeschreibun-

gen mit. Die endgültige Auswahl und Beauftragung einzubeziehender Planer und / oder Gutachter 

erfolgt durch den Auftraggeber.  

 

3.4.4. Entscheidungen und Anordnungen des Auftraggebers hat der Auftragnehmer zu beachten. Hält er 

diese für falsch oder unzweckmäßig, hat er den Auftraggeber unverzüglich schriftlich und begründet 
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darauf hinzuweisen und Alternativvorschläge, mit denen die vom Auftraggeber verfolgten Vertragsziele 

so weitgehend wie möglich erreicht werden, zu unterbreiten. 

 

3.4.5. Anordnungen, Informationen und Vorleistungen des Auftraggebers sowie Vorleistungen der von dem 

Auftraggeber beauftragten weiteren Planer und Gutachter hat der Auftragnehmer sorgfältig zu prüfen 

und den Auftraggeber ausdrücklich auf darin etwaig enthaltene Fehler oder Lücken, soweit diese für 

den Auftragnehmer erkennbar sind, hinzuweisen. 

 

3.4.6. Der Auftragnehmer hat seine Planung im Hinblick auf weitere am Projekt beteiligte Planungen bzw. 

Fachplanungen und Gutachterleistungen so zu koordinieren, dass sie sich in die Gesamtplanung ein-

fügen. Auf die technischen und konstruktiven Anforderungen der Leistungen am Projekt beteiligter 

Dritter hat der Auftragnehmer auch bei seiner Leistung Rücksicht zu nehmen. 

 

3.4.7. Die Gesamtkoordinierung der Planung des Objekts mit Planungs- und Gutachterleistungen Dritter ob-

liegt dem für die übergeordnete Planung zuständigen Auftragnehmer. Er hat dafür zu sorgen, dass 

solche Dritten ihre Leistungen möglichst konfliktfrei in die Gesamtleistung integrieren und hat mit ihnen 

die Terminplanung zu vereinbaren. Der Auftragnehmer ist im Hinblick auf den zeitlichen Leistungsabruf 

und die Koordinierung der Leistungen weiterer Fachplaner und Gutachter für den Auftraggeber wei-

sungsberechtigt. 

 

3.4.8. Soweit Widersprüche zwischen den Plänen und Berechnungen des Auftragnehmers und den ihm von 

den bauausführenden Unternehmen vorzulegenden Konstruktions- bzw. Werk- und Montageplänen 

bestehen, ist der Auftragnehmer verpflichtet, den Auftraggeber auf diese Abweichungen schriftlich hin-

zuweisen. Der Auftragnehmer ist gegenüber dem Auftraggeber zur umfassenden Unterrichtung hin-

sichtlich aller die Durchführung seiner Aufgaben betreffenden wesentlichen Angelegenheiten verpflich-

tet. 

 

 

3.5. Unterrichtungspflichten des Auftragnehmers 

 

3.5.1. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber regelmäßig (mindestens monatlich) unaufgefordert und dar-

über hinaus auf entsprechendes Verlangen, über den Projektfortschritt zu unterrichten, insbesondere 

bei etwaigen Abweichungen von den Vertragszielen, unverzüglich nach Kenntniserlangung.  

 

3.5.2. Der Auftragnehmer hat das Ergebnis von Besprechungen mit dem Auftraggeber, anderen Projektbe-

teiligten und Behörden schriftlich niederzulegen und dem Auftraggeber innerhalb angemessener Zeit 

(spätestens nach 3 Werktagen) zuzuleiten. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber in dem von dem 

Auftraggeber gewünschten Umfang Korrespondenz durch Übersendung von Kopien zur Verfügung zu 

stellen. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber jederzeit (auch nach Beendigung dieses Vertrages) 

Auskunft zu erteilen und Einsichtnahme in projektbezogene Unterlagen zu gewähren.  

 

3.5.3. Im Rahmen der vereinbarten Leistungen hat der Auftragnehmer die Pflicht, den Auftraggeber schriftlich 

über alle bei der Durchführung seiner Aufgaben wesentlichen Angelegenheiten zu unterrichten. Diese 

Pflicht besteht auch noch nach Abschluss des Bauvorhabens. 

 

3.5.4. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber umfassend über die erforderlichen Genehmigun-

gen, Prüfungen und Abnahmen zu unterrichten und ihn unverzüglich zu informieren, falls Hindernisse 

oder Verzögerungen auftreten, die sich möglicherweise kosten- und / oder terminmäßig auswirken. 
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3.6. Besondere Hinweise für einzelne Leistungsphasen 

 

3.6.1. Der Auftragnehmer prüft die örtlichen Gegebenheiten vor sowie während der Ausführung seiner Leis-

tungen. Dabei hat er auch zu prüfen, ob ggf. Beweissicherungsverfahren vor Beginn bzw. während der 

Ausführung von Baumaßnahmen durchzuführen sind und den Auftraggeber auf deren Erforderlichkeit 

hinzuweisen.  

 

3.6.2. Der Auftragnehmer ist in den jeweiligen Leistungsphasen zur Kostenermittlung nach der bei Vertrags-

schluss geltenden DIN 276 und der AVA-Richtlinie (Anlage 2) sowie zur Kostenkontrolle durch Ver-

gleich der im jeweiligen Planungsstadium ermittelten Kosten mit den von dem Auftraggeber gebilligten, 

gegebenenfalls im Einvernehmen fortgeschriebenen Kosten, verpflichtet. Diese Leistung beinhaltet 

eine fortlaufende Aktualisierung, Fortschreibung und Dokumentation der Veränderungen, insbeson-

dere bei einer sukzessiven Ausschreibung der einzelnen Gewerke. Der Auftragnehmer hat die jeweili-

gen Vergleiche der Ausschreibungsergebnisse mit seinen früheren Kostenermittlungen sukzessive 

nach den Ausschreibungsergebnissen für die einzelnen Gewerke (Einheits- oder Pauschalpreise der 

Angebote) zu erstellen, seine Kostenermittlung jeweils fortzuschreiben und diese Fortschreibung zu 

dokumentieren. Zur Kostenermittlung bzw. Kostenkontrolle gehört im Zweifel auch die Zusammenstel-

lung und Koordination der zum Leistungsbereich des Auftragnehmers gehörenden Leistungsanteile. 

Werden Kostensteigerungen gegenüber den vom Auftraggeber gebilligten Kosten erkennbar, so ist 

der Auftragnehmer verpflichtet, den Auftraggeber hierüber unverzüglich schriftlich zu informieren und 

möglichst Vorschläge zur Kosteneinsparung unter – soweit möglich – gleichzeitiger Einhaltung der 

Vertragsziele zu unterbreiten. 

 

3.6.3. Die für die Baudurchführung erforderliche Ausführungsplanung hat der Auftragnehmer so rechtzeitig 

zu erstellen, dass der mit den ausführenden Firmen vereinbarte Bauablauf nicht behindert wird. 

 

3.7. Besondere Hinweise für die Vorbereitung der Vergabe 

 

3.7.1. Die zur Vorbereitung der Vergabe notwendigen Details der Ausschreibung sind einschließlich Planvor-

gaben so vollständig und rechtzeitig zu erstellen, dass danach eindeutige und erschöpfende Leistungs-

verzeichnisse aufgestellt werden können. 

 

3.7.2. Der Auftragnehmer hat im Rahmen der Vorbereitung der Vergabe folgende Vorgaben zwingend ein-

zuhalten:  

 

Die Leistungsverzeichnisse sind vom Auftragnehmer unter Beachtung des zum Zeitpunkt der Erteilung 

des Fördermittelbescheides geltenden Handbuchs der Vergabe und Ausführung von Bauleistungen 

im Straßen- und Brückenbau (HVA B-StB) sowie unter Beachtung des zum Zeitpunkt der Erteilung 

des Fördermittelbescheides geltenden Handbuchs für die Vergabe und Ausführung von Lieferungen 

und Leistungen im Straßen- und Brückenbau (HVA L-StB) zu erstellen. Die Leistungen sind vom Auf-

tragnehmer so auszuführen, dass das für den Auftraggeber einschlägige Vergaberecht eingehalten 

wird. 

 

Bei der Erstellung unter Beachtung des HVA B-StB sind vom Auftragnehmer grundsätzlich die Stan-

dartleistungstexte des Standartleistungskataloges für den Straßen- und Brückenbau (STLK) für die 

Positionsbeschreibung zu verwenden. Positionen, welche nicht mittels Standartleistungstexten be-

schrieben werden können, sind im Sinne des STLK als „Freie Texte“ zu formulieren. 

 

Der Auftragnehmer hat danach folgende Vorgehensweise einzuhalten: 

 

1.Verwendung des STLK für Positionen des Straßen– und Brückenbaus, 

2. Verwendung des STLB-Bau für alle anderen Positionen, sofern dies möglich ist, 

3. Im Übrigen Verwendung von Freien Texten im Sinne des STLK  
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Die Verwendung von Freien Texten nach Punkt 3 ist durch den Auftragnehmer nur dann vorzunehmen, 

wenn gesetzliche oder normative Vorgaben zwingend einzuhalten sind und / oder zusätzliche Ergän-

zungen aufgrund VGF-spezifischer Anforderungen vorgenommen werden müssen. Der Auftragneh-

mer hat bei der Positionsbeschreibung mittels Freier Texte darauf hinzuweisen und dies entsprechend 

mit einer Begründung in einer Übersichtstabelle zum jeweiligen Leistungsverzeichnis einzutragen.  

 

Sofern der Auftragnehmer von den Vorgaben des HVA abweicht, hat er dies schriftlich zu begründen 

und zu dokumentieren. 

 

3.8. Besondere Hinweise für die Objektüberwachung 

 

3.8.1. Bei der Objektüberwachung ist der Auftragnehmer u. a. verpflichtet, die Ausführung der Leistungen 

der bauausführenden Unternehmen auf ihre Pflichtgemäßheit, insbesondere auf Ihre Übereinstim-

mung mit den öffentlich-rechtlichen Genehmigungen und Zustimmungen, Ausführungsunterlagen, ver-

traglichen Vereinbarungen und anerkannten Regeln der Technik zu überwachen. Der Auftragnehmer 

ist berechtigt, in technischer Hinsicht Anordnungen zu treffen, die zur vertragsgemäßen Ausführung 

der beauftragten Bau- oder Lieferleistungen notwendig sind. Die Anordnungen sind möglichst dem von 

dem beauftragten Unternehmen zur Leitung der Ausführung bestellten Vertreter zu erteilen. Eine Be-

fugnis zu den Auftraggeber rechtsgeschäftlich bindenden Anordnungen gegenüber Dritten, insbeson-

dere solchen mit Kostenfolgen für den Auftraggeber, besteht demgegenüber nicht. 

 

3.8.2. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine Überwachungstätigkeit so einzurichten, dass eine Kontrolle 

der Leistungen der bauausführenden Unternehmen – insbesondere bei generell schadensgeneigten 

Bauleistungen und bei solchen Arbeiten, deren Ergebnisse durch die nachfolgende Bautätigkeit nicht 

mehr ohne weiteres zugänglich sind – gewährleistet ist. Die Anzahl der Baustellenkontrollen, der Ein-

satz von Bauüberwachungspersonal und dessen Qualifikation hat der Auftragnehmer am Schwierig-

keitsgrad sowie am notwendigen Koordinationsaufwand der gestellten Bauaufgabe auszurichten. 

 

3.8.3. Wenn nicht anders vereinbart, hat der Auftragnehmer ein gebundenes und seitennummeriertes Bau-

tagebuch zu führen. Mit dem Bautagebuch ist der Baufortschritt auch fotographisch so zu dokumentie-

ren, dass der gesamte Bauablauf nach Fertigstellung des Bauvorhabens umfassend nachvollzogen 

werden kann. Dabei muss die Dokumentation durch den Auftragnehmer insbesondere so geführt wer-

den, dass auch Ansprüche Dritter im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben geprüft werden können. 

 

3.8.4. Der Auftragnehmer veranlasst die Maßnahmen, die für die Aufrechterhaltung der allgemeinen Ordnung 

auf der Baustelle und das Zusammenwirken der vom Auftraggeber beauftragten ausführenden Unter-

nehmen zweckdienlich sind. Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass die öffentlich-rechtlichen 

Genehmigungen für die Durchführung des Bauvorhabens rechtzeitig beschafft werden, soweit nicht 

andere am Bauvorhaben Beteiligte hiermit beauftragt sind. Über den Auftragsumfang solcher anderen 

am Bauvorhaben Beteiligten hat sich der Antragnehmer erforderlichenfalls durch Nachfrage beim Auf-

traggeber selbständig und proaktiv zu informieren. 

 

3.8.5. Sind die vom Auftragnehmer für die Objektüberwachung eingesetzten Mitarbeiter den Anforderungen 

nicht gewachsen und ist das Vertragsziel deshalb gefährdet, so kann der Auftraggeber nach Abmah-

nung vom Auftragnehmer verlangen, das als ungeeignet erkannte Personal durch geeignetes Personal 

zu ersetzen.  

 

3.8.6. Der Auftragnehmer ist auf Verlangen des Auftraggebers zur Mitwirkung an Abnahmen verpflichtet; er 

hat den Auftraggeber zu beraten. Förmliche Abnahmen hat der Auftragnehmer vorzubereiten, insbe-

sondere die Beteiligten zum Abnahmetermin (vgl. § 12 Nr. 4 VOB/B) zu laden und Leistungsfeststel-

lungen hinsichtlich etwaiger bestehender Mängel und / oder Restleistungen durch Begehung zu treffen. 

Über das Ergebnis der Abnahme hat der Auftragnehmer ein schriftliches Protokoll vorzubereiten. Der 

Auftragnehmer wird an den Abnahmebegehungen mit den ausführenden Firmen teilnehmen und die 
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Abnahmebegehung protokollieren. Die Erklärung der rechtsgeschäftlichen Abnahme gegenüber den 

bauausführenden Firmen behält sich der Auftraggeber ausdrücklich selbst vor. Hierzu ist der Auftrag-

nehmer nicht berechtigt.  

 

3.8.7. Sollte der Auftraggeber die Abnahme der Leistungen eines bauausführenden Unternehmers verwei-

gern, ist der Auftragnehmer verpflichtet, eine Zustandsfeststellung gem. § 650g BGB vorzunehmen, 

den Auftraggeber hierbei zu begleiten und an dieser Zustandsfeststellung mitzuwirken. Hierbei ist der 

Auftragnehmer insbesondere verpflichtet, sämtliche zum Zeitpunkt der verweigerten Abnahme vorlie-

genden Mängel an den Leistungen des betroffenen bauausführenden Unternehmers, vor allem die 

offenkundigen Mängel im Sinne des § 650g BGB, in der Zustandsfeststellung anzugeben und diese zu 

protokollieren. 

 

3.8.8. Mit Abschluss der Objektüberwachung hat der Auftragnehmer die von ihm geschuldeten Dokumenta-

tionsleistungen (z. B. Bautagebuch, Liste der Gewährleistungsfristen, Betriebsanleitungen etc.) zusam-

menzustellen und dem Auftraggeber zu übergeben sowie diesem das Eigentum hieran zu übertragen.  

 

3.8.9. Hat der Auftragnehmer vertraglich die verantwortliche Bauleitung nach den Bestimmungen der Lan-

desbauordnung übernommen und führt er diese Leistung nicht persönlich aus, so ist er verpflichtet, 

der zuständigen Behörde einen für die Übernahme dieser Leistung geeigneten Mitarbeiter zu benen-

nen.  

 

3.9. Stillschweigen 

 

3.9.1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, über sämtliche ihm bei Ausführung seines Auftrages bekannt wer-

denden und gewordenen Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse, insbesondere solche, an deren Ge-

heimhaltung der Auftraggeber ein berechtigtes wirtschaftliches Interesse hat, während des Bestehens 

und nach Beendigung dieses Vertrages Stillschweigen zu bewahren. Entsprechendes gilt für alle sons-

tigen geschäftlichen Tatsachen, die nicht offenkundig sind. 

 

3.9.2. Der Auftragnehmer ist insbesondere verpflichtet, über sämtliche ihm bekannt gewordenen, im Zusam-

menhang mit Auftragsvergaben stehende Informationen, die nicht öffentlich bekanntgegeben worden 

sind, gegenüber potentiellen Bietern oder Dritten Stillschweigen zu bewahren.  

 

3.9.3. Zuwiderhandlungen verpflichten den Auftragnehmer zum Schadensersatz und stellen einen wichtigen 

Grund zur Kündigung dar, es sei denn der Auftragnehmer hat die Zuwiderhandlung nicht zu vertreten.  

 

4 Pflichten des Auftraggebers 

 

4.1 Der Auftraggeber wird seine Bauabsichten nach dem jeweiligen Planungs- und Baufortschritt konkretisieren 

und sie dem Auftragnehmer möglichst frühzeitig mitteilen.  

 

4.2 Mit der Unterzeichnung der Bauvorlagen für den Bauantrag oder für entsprechende Erklärungen im 

behördlichen Baufreigabe- bzw. Anzeigeverfahren gibt der Auftraggeber zugleich den vom Auftragnehmer 

vorgelegten Entwurf als Grundlage der weiteren Planung frei. Eine Teilabnahme von Leistungen des 

Auftragnehmers ist hiermit jedoch – ebenso wie durch etwaige sonstige Freigaben der Planung – nicht 

verbunden. 

 

4.3 Der Auftraggeber wird den Baufortschritt in jeder Phase der Auftragsabwicklung unterstützen. 

Behinderungen im Entscheidungsverfahren wird er dem Auftragnehmer mitteilen. 

 

4.4 Der Auftragnehmer hat jedoch bei seiner Leistungserbringung einzuplanen und zu berücksichtigen, dass 

der Auftraggeber verschiedene Gremien einschalten und ggf. auch Zustimmungen Dritter (z. B. 



Stand: 01.05.2021 12 von 29 

Fördermittelgeber) einholen muss und dies unter Umständen auch längere Zeiträume in Anspruch nehmen 

kann. Dies ist bei der Terminplanung vom Auftragnehmer entsprechend zu berücksichtigen.  

 

 

5 Planungsunterlagen / Ausführungsunterlagen  

 

5.1 Die Planungsunterlagen müssen vollständig, mangelfrei und umfassend ausgearbeitet sein und dem 

Auftraggeber vom Auftragnehmer fristgerecht übergeben werden.  

 

5.2 Erhält der Auftragnehmer Unterlagen oder Auskünfte vom Auftraggeber oder den vom Auftraggeber für 

das Bauvorhaben beauftragten weiteren Planer, so hat er im Hinblick auf ihre Verwertbarkeit zu 

überprüfen, ob sie bezüglich der fachlichen Aussage vollständig und zutreffend sind. Sind die 

bereitgestellten Unterlagen unvollständig oder weisen sie Mängel auf, so hat der Auftragnehmer den 

Auftraggeber hierauf unverzüglich schriftlich hinzuweisen und mitzuteilen, welche weiteren 

Informationen er benötigt. 

 

5.3 Sollten während der Umsetzung des Bauvorhabens Ergänzungen oder Änderungen der Planunterlagen 

auf Grund von Mängeln an den Leistungen des Auftragnehmers erforderlich werden, so hat der 

Auftragnehmer diese Pläne nachzubessern, ohne dass hierfür ein zusätzlicher Honoraranspruch 

entsteht.  

 

5.4 Weiterhin sind die zur Errichtung des Objektes zu liefernden Werk- und Montagepläne der 

bauausführenden Unternehmen vom Auftragnehmer im Rahmen der Erbringung von Leistungen der 

Leistungsphase 8 auf Übereinstimmung mit den Entwurfsvorgaben, der Ausführungsplanung, den 

Vertragszielen und den anerkannten Regeln der Technik zu prüfen und, soweit nicht anders vereinbart, 

freizugeben bzw. – soweit solche vorhanden sind – Mängel in diesen Plänen gegenüber den 

bauausführenden Unternehmen anzuzeigen. Die Prüfung hat durch den Auftragnehmer – soweit 

aufgrund von Mängeln der Werk- und Montagepläne erforderlich – auch mehrfach zu erfolgen, bis die 

Werk- und Montagepläne der bauausführenden Unternehmen die vorstehenden Anforderungen 

erfüllen. 

 

 

6 Weisungsbefugnisse und Vollmachten des Auftragnehmers 

 

6.1 Der Auftragnehmer ist zur Vertretung des Auftraggebers nicht berechtigt, es sei denn, er wurde hierzu 

gesondert schriftlich bevollmächtigt. Dies hat der Auftragnehmer erforderlichenfalls auch gegenüber 

Dritten offenzulegen.  

 

6.2 Soweit es seine Aufgaben erfordern und finanzielle Folgen für den Auftraggeber daraus nicht 

resultieren, ist der Auftragnehmer berechtigt und verpflichtet, die Rechte des Auftraggebers zu wahren 

und notwendige Weisungen zu erteilen. Über diese Weisungsbefugnis hinaus verfügt der 

Auftragnehmer über keine Vollmachten. Insbesondere ist der Auftragnehmer nicht befugt, 

rechtsgeschäftliche Erklärungen für den Auftraggeber abzugeben.   

 

6.3 Die Weisungsbefugnis des Auftragnehmers gegenüber anderen am Bauvorhaben Beteiligten 

beschränkt sich grundsätzlich auf solche Weisungen, die zur Sicherstellung des reibungslosen und 

uneingeschränkten Projektablaufs erforderlich sind und keinerlei negative Auswirkungen qualitativer, 

terminlicher und finanzieller Art für den Auftraggeber haben. 
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7 Unterbeauftragung und Weitervergaben durch den Auftragnehmer 

 

7.1 Der Auftragnehmer hat die ihm übertragenen Leistungen seines Fachgebietes mit eigenen Mitarbeitern 

auszuführen. Die Unterbeauftragung Dritter oder die Weitergabe von Auftragsteilen ist ihm ohne 

schriftliche Zustimmung des Auftraggebers nicht gestattet. Eine Zuwiderhandlung durch den 

Auftragnehmer berechtigt den Auftraggeber zur Kündigung des Vertrags aus wichtigem Grund. 

 

7.2 Übernimmt der Auftragnehmer Leistungen, die nicht in sein Fachgebiet fallen, so hat er sich mit dem 

Auftraggeber über eine etwaige Beauftragung von Nachunternehmern abzustimmen. Dies gilt ggf. auch 

für Teilaufgaben aus dem Fachgebiet des Auftragnehmers, wenn deren Bearbeitung untergeordnete 

Bedeutung hat und die Weitergabe der Leistung einem berechtigten Interesse des Auftragnehmers 

entspricht. 

 

7.3 Vergibt der Auftragnehmer in zulässiger Weise Leistungen an einen Dritten und entspricht dessen 

Leistung nicht den vertraglichen Vereinbarungen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer, so kann 

der Auftraggeber den Austausch des Dritten verlangen, soweit er dem Auftragnehmer zuvor eine 

angemessene Frist zur Beseitigung des vertragswidrigen Verhaltens oder Zustands gesetzt hat und 

diese fruchtlos verstrichen ist. Kommt der Auftragnehmer der Verpflichtung zum Austausch des Dritten 

in diesem Fall nicht nach, so ist der Auftraggeber – sofern er dies mit der Fristsetzung zur Beseitigung 

des vertragswidrigen Verhaltens oder Zustands angedroht hat – zur Kündigung des gesamten Vertrages 

mit dem Auftragnehmer gem. § 648a BGB und/ oder zur Kündigung des Teils der vertraglichen 

Leistungen berechtigt, die der Auftragnehmer auf den Dritten übertragen hat. Die Verantwortlichkeit des 

Auftragnehmers bleibt davon unberührt.  

 

 

8 Terminplanung und Ausführungsfristen 

 

8.1 Die Verwirklichung des Bauvorhabens im Rahmen der zwischen den Parteien festgelegten Termine 

wird als eigenständig geschuldetes Vertragsziel des Auftragnehmers vereinbart. Sollten Termine auf 

Grund von Mängeln der mit diesem Vertrag beauftragten Planung, nicht eingehalten werden können, 

so stellt dies einen Mangel an den Leistungen des Auftragnehmers dar. 

 

8.2 Vor Leistungsbeginn ist ein Terminplan der Planung zu erstellen, der die Prüfzeiten des Auftraggebers 

mindestens in einem Umfang gemäß Ziff. 3.4.2. dieser Vertragsbedingungen sowie Prüfzeiten des 

Prüfingenieurs, der Bauaufsicht oder ggf. der technischen Aufsichtsbehörde berücksichtigen muss.  

 

8.3 Für die Bauausführung hat der Auftragnehmer in Abstimmung mit dem Auftraggeber vor Beginn der 

Leistungsphase 8 einen Bauzeitenplan zu erstellen. Die darin vorgesehene Bauzeit muss realistisch 

sein. Dieser Bauzeitenplan ist vom Auftragnehmer laufend aktuell zu halten und dementsprechend 

fortzuschreiben und dem Auftraggeber unverzüglich fortgeschrieben zu übergeben, sofern eine 

Überschreitung der im bisherigen Bauzeitenplan vorgesehenen Termine absehbar oder bereits 

eingetreten ist.  

 

8.4 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine Leistungen rechtzeitig zu beginnen, jederzeit unaufgefordert 

angemessen zu fördern und zu vollenden. 

 

8.5 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die für die Ausführung des Bauvorhabens erforderlichen, von ihm 

geschuldeten Leistungen so rechtzeitig zu erbringen, dass der zwischen dem Auftraggeber und dem zu 

beauftragenden bauausführenden Unternehmen zu vereinbarende Fertigstellungstermin nicht 

gefährdet oder verzögert wird. In jedem Fall hat der Auftragnehmer den Auftraggeber über drohende 

oder bereits eingetretene Leistungsverzögerungen unverzüglich zu unterrichten und zwar gleichgültig, 

ob die Ursache der Verzögerung von ihm zu vertreten ist oder nicht. 
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8.6 Ist für eine Leistung des Auftragnehmers keine ausdrückliche Vertragsfrist vereinbart, so ist diese 

Leistung vom Auftragnehmer alsbald zu beginnen und unverzüglich fertig zu stellen. Leistet der 

Auftragnehmer auch auf eine Mahnung des Auftraggebers, die nach Ablauf dieses Zeitraums liegt, nicht, 

so gerät der Auftragnehmer durch die Mahnung des Auftraggebers in Verzug. Dies gilt jedoch nicht, 

solange die Leistung des Auftragnehmers infolge eines Umstands unterbleibt, den der Auftragnehmer 

nicht zu vertreten hat. Hält der Auftragnehmer eine ihm gesetzte Frist nicht für angemessen, so hat er 

ihr unverzüglich zu widersprechen und dem Auftraggeber den notwendigen Zeitraum mitzuteilen. § 286 

Abs. 1, S. 2 BGB und § 286 Abs. 2 BGB bleiben zudem unberührt.  

 

 

9 Vertragsstrafe für Fristen und Termine 

 

9.1 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, für jeden Werktag des schuldhaften Verzugs mit der Einhaltung eines 

ausdrücklich vertragsstrafenbewehrten Termins eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,2% - insgesamt 

jedoch höchstens 4% - derjenigen Netto-Vergütung (ohne Nebenkosten) zu zahlen, die auf die bis zum 

vertragsstrafenbewehrten Termin vom Auftragnehmer zu erbringende Leistung entfällt. Sowohl der 

vertragsstrafenbewehrte Termin, als auch die Netto-Vergütung, welche auf die bis zum 

vertragsstrafenbewehrten Termin vom Auftragnehmer zu erbringende Leistung entfällt, werden in den 

weiteren Vertragsbestandteilen ausdrücklich definiert.  

 

9.2 Es wird stets nur ein vertraglicher Termin vertragsstrafenbewehrt. 

 

9.3 Ansprüche des Auftraggebers auf Ersatz eines über die Vertragsstrafe hinausgehenden Schadens 

bleiben von dieser Regelung unberührt. Der Nachweis eines geringeren Schadens bleibt dem 

Auftragnehmer unbenommen.  

 

9.4 Eine angefallene Vertragsstrafe wird auf einen weitergehenden Schaden angerechnet. 

 

9.5 Der Vorbehalt der Vertragsstrafe kann bis zur Fälligkeit der Schlusszahlung geltend gemacht werden. 

 

 

10 Verteilung der Gefahr 

 

10.1 Werden eigene gegenständliche Leistungen des Auftragnehmers (z. B. Planzeichnungen, 

Berechnungen und Datensammlungen, Antragsunterlagen, Bearbeitungen von Leistungsunterlagen 

Dritter) auf Grund von Umständen zerstört oder beschädigt, die von keinem Vertragspartner zu vertreten 

sind, trägt das Vergütungsrisiko bis zur Abnahme dieser Leistungen der Auftragnehmer, im Übrigen der 

Auftraggeber. 

 

10.2 Wird ein vom Auftragnehmer selbst erbrachtes Leistungsergebnis vor dem Zeitpunkt des 

Gefahrüberganges (Abnahme) beeinträchtigt oder geht es unter, ohne dass dies von einem der 

Vertragspartner zu vertreten ist, so bleibt der Auftragnehmer zur Leistung ohne gesonderten 

Vergütungsanspruch verpflichtet. § 275 BGB bleibt davon unberührt. 

 

 

11 Abnahme 

 

11.1 Die Leistungen des Auftragnehmers werden nach vollständiger vertragsgemäßer Fertigstellung ohne 

wesentliche Mängel und entsprechender schriftlicher Aufforderung des Auftragnehmers gegenüber dem 

Auftraggeber vom Auftraggeber abgenommen. Das gilt insbesondere für Planwerke, Berechnungen, 

gutachterliche Erklärungen und die Überwachung bzw. weitere Betreuung der Objektherstellung. 
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11.2 Die Abnahmeerklärung hat schriftlich zu erfolgen. Der Abnahmebefund ist schriftlich in einem 

Abnahmeprotokoll aufzunehmen, soweit nicht schriftlich etwas anders vereinbart ist.  

 

11.3 Für den Fall des Abschlusses eines sogenannten Stufenvertrags vereinbaren Auftraggeber und 

Auftragnehmer, dass die Abnahme der Leistungen des Auftragnehmers einheitlich erst nach 

abnahmereifer Fertigstellung der letzten vom Auftragnehmer geschuldeten Leistungen, mithin der 

Leistungen der letzten Stufe des betreffenden Stufenvertrags erfolgt. Eine Teilabnahme der Leistungen 

einzelner Stufen erfolgt nicht. Das Recht des Auftragnehmers eine Teilabnahme gem. Ziff. 11.4 zu 

verlangen, bleibt jedoch unberührt.  

 

11.4 Für den Fall, dass der Auftragnehmer auch mit Grundleistungen oder besonderen Leistungen der 

Leistungsphase 8 im Sinne der HOAI beauftragt ist, vereinbaren Auftraggeber und Auftragnehmer, dass 

das Recht des Auftragnehmers, eine Teilabnahme nach § 650s BGB zu verlangen, nicht vor 

Fertigstellung der dem Auftragnehmer beauftragten Leistungen der Leistungsphase 8 im Sinne der 

HOAI entsteht, spätestens jedoch 4 Monate nach Abnahme der letzten Leistung des bauausführenden 

Unternehmers oder der bauausführenden Unternehmer. 

 

11.5 Teilabnahmen sind – mit Ausnahme des in Ziff. 11.4 geregelten Falls – ausgeschlossen. Die Parteien 

können die Abnahme von einzelnen Leistungsstufen (Teilleistungen des Auftragnehmers) jedoch 

gesondert schriftlich vereinbaren und dabei einzelne Abnahmewirkungen wie den Beginn der 

Verjährungsfrist für Mängelansprüche ausschließen.  

 

 

12 Mängelrechte, Haftung und Verjährung 

 

12.1 Anregungen, Freigabe-, Sicht- und Prüfvermerke des Auftraggebers entbinden den Auftragnehmer nicht 

von der Haftung für die von ihm zu erbringenden Leistungen. Dies gilt auch für ausdrückliche Weisungen 

und Anordnungen des Auftraggebers gegenüber dem Auftragnehmer, sofern letzterer hiergegen nicht 

schriftlich begründete Bedenken anmeldet. 

 

12.2 Besteht die Leistung des Auftragnehmers in der Leitung oder Überwachung der Ausführung einer Bau-

leistung ("Bauleitung"), so ist es seine Aufgabe, die Bauleistung mängelfrei entstehen zu lassen. Ein 

Mangel der Leistung des Auftragnehmers liegt insoweit insbesondere vor, wenn das Bauwerk selbst 

nicht vertragsgemäß errichtet ist und dieser Mangel zugleich auf einer Pflichtverletzung (§ 280 Abs. 1 

Satz 1 BGB) des Auftragnehmers beruht. Ist das Bauwerk selbst vertragsgerecht entstanden, so kann 

ein Mangel der Leistung des Auftragnehmers gleichwohl vorliegen, wenn der Auftragnehmer unbedingt 

geschuldete Leistungen oder Aufgaben nicht vollständig erbracht hat. 

 

Ansprüche des Auftraggebers wegen Mängeln an den Leistungen des Auftragnehmers verjähren in 5 

Jahren ab Abnahme der Leistung des Auftragnehmers. Bei arglistigem Verschweigen eines Mangels 

oder für Ansprüche aus unerlaubter Handlung (§§ 823 ff. BGB) bleiben die gesetzlichen Regelungen 

hiervon unberührt. 

 

12.3 Ein Leistungsverweigerungsrecht des Auftragnehmers gem. § 650t BGB besteht auch dann nicht, wenn 

der Auftraggeber dem bauausführenden Unternehmer vor Abnahme von dessen Leistungen erfolglos 

eine angemessene Frist zur Nachbesserung eines Mangels am Bauwerk oder der Außenanlage gesetzt 

hat. Es kommt somit nicht darauf an, ob der Auftraggeber dem bauausführenden Unternehmer die 

angemessene Frist vor oder nach der Abnahme der Leistungen des bauausführenden Unternehmers 

gesetzt hat.  

 

 Eine Fristsetzung ist auch dann als „erfolglos“ im Sinne des § 650t BGB anzusehen, wenn der bauausfüh-

rende Unternehmer die Nachbesserung nicht oder nicht ordnungsgemäß vorgenommen hat. Auf die 

Gründe des erfolglosen Ablaufs der Frist kommt es insoweit nicht an.  
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 Die Fristsetzung ist zudem auch dann als „erfolglos“ im Sinne des § 650t BGB anzusehen, wenn der bau-

ausführende Unternehmer die Nachbesserung ernsthaft und endgültig verweigert.  

 

12.4. Im Übrigen richten sich Mängel- und Schadensersatzansprüche des Auftraggebers nach den gesetzlichen 

Vorschriften. 

 

 

13 Auskunfts-, Vorlage- und Herausgabepflichten 

 

13.1. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auf dessen Anforderung hin Auskunft über den Stand seiner 

Leistungen zu erteilen. Er hat dem Auftraggeber bei Bedarf Kopien des Schriftwechsels zwischen den am 

Bau Beteiligten zur Verfügung zu stellen. Ein Zurückbehaltungsrecht (§ 273 BGB) steht dem Auftragneh-

mer insoweit nicht zu. 

 

13.2. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die Beratung des Auftraggebers oder seiner Beauftragten im 

Falle streitiger Auseinandersetzungen mit den am Bau beteiligten Auftragnehmern. Der Auftragnehmer hat 

ggf. im Rahmen seiner Sachwalterstellung die erforderlichen Beweisunterlagen zur Verfügung zu stellen.  

 

13.3. Wenn im Vertrag nichts anderes vereinbart ist, sind die vom Auftragnehmer zur Erfüllung des Vertrages 

angefertigten Unterlagen dem Auftraggeber übersichtlich und vollständig als Pausen der Originalzeichnun-

gen und als sonstige elektronische Medien bzw. auf Datenträger auszuhändigen.  

 

13.4. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber dessen Unterlagen zurückzugeben, wenn er sie zur Wahrneh-

mung seiner Aufgaben nicht mehr benötigt.  

 

13.5.  Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die bei ihm im Zusammenhang mit der Auftragserfüllung entstandenen 

Unterlagen und Daten bis zum Ablauf von 10 Jahren nach Abnahme der letzten von ihm erbrachten Leis-

tung aufzubewahren, soweit der Auftraggeber die Herausgabe dieser Arbeitsergebnisse nicht schon zuvor 

verlangt oder der Auftragnehmer sie zuvor an den Auftraggeber übergeben hat. Sollte der Auftraggeber 

eine vorherige Herausgabe verlangen, ist der Auftragnehmer verpflichtet, die Arbeitsergebnisse an den 

Auftraggeber herauszugeben, elektronische Daten hierbei auf Datenträger. Der Auftragnehmer darf sich 

jedoch vor der Herausgabe Kopien der von ihm übergebenen Arbeitsergebnisse und Daten fertigen. 

 

Nach Ablauf der 10-jährigen Aufbewahrungszeit und vor Vernichtung/ Löschung der Arbeitsergebnisse und 

Daten hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber deren Übergabe anzubieten.  

 

Die erforderlichen Versand- oder Transportkosten für die Übergabe der Arbeitsergebnisse und Daten sowie 

die Kosten für etwaige Datenträger trägt in jedem Falle der Auftraggeber. 

 

 

14 Zusätzliche oder geänderte Leistungen 

 

14.1. Nachtragsangebot des Auftragnehmers 

14.1.1 Dem Auftraggeber steht das Recht zu, gem. § 650q Abs. 1 BGB i. V. m. § 650b Abs. 1, S. 1 BGB 

eine Änderung des vereinbarten Werkerfolgs / der vereinbarten Vertragsziele oder eine 

Änderung, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs / der vereinbarten Vertragsziele 

notwendig ist, gegenüber dem Auftragnehmer zu begehren.  
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14.1.2 Der Auftragnehmer ist im Falle der Ziff. 14.1.1 – vorbehaltlich der nachstehenden Ziff. 14.1.3 und 

14.1.6 – zunächst verpflichtet, dem Auftraggeber unverzüglich ein schriftliches Angebot über die 

Mehr- oder Mindervergütung infolge der vom Auftraggeber begehrten Änderung zu übergeben 

und dieses Angebot vorab per E-Mail an den Auftraggeber zu übermitteln.  

 

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, in diesem Angebot über eine Mehr- oder Mindervergütung 

auch das bisherige und das vom Auftraggeber infolge der Änderung in Ziff. 14.1.1 begehrte 

Leistungssoll anzugeben. 

 

Ferner ist der Auftragnehmer verpflichtet, die für die geänderte oder zusätzliche Leistung anfal-

lende Mehr- oder Mindervergütung nachvollziehbar in seinem Angebot auszuweisen. Für die Be-

rechnung der Mehr- oder Mindervergütung ist Ziff. 14.5 zugrunde zu legen.  

 

Soweit nach Ansicht des Auftragnehmers die Ausführung einer Leistung, welche Gegenstand 

eines Änderungsbegehrens des Auftraggebers gem. Ziff. 14.1.1 ist, Auswirkungen auf vertraglich 

vereinbarte Termine oder die für die bauliche Realisierung des Projekts erforderliche Zeit haben 

sollte, hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber dies unverzüglich unter Darlegung der Gründe 

hierfür in Textform mitzuteilen.  

 

 

14.1.3 Die Pflicht des Auftragnehmers aus Ziff. 14.1.2. besteht jedoch im Falle einer Änderung im Sinne 

von § 650q Abs. 1 BGB i. V. m. § 650b Abs. 1, S. 1, Nr. 1 BGB nur, soweit dem Auftragnehmer 

die Ausführung der betreffenden geänderten oder zusätzlichen Leistung zumutbar ist. Auf Ziff. 

14.3 wird verwiesen. 

 

Die allgemeinen Leistungsverweigerungsrechte gem. § 275 Abs. 2 und 3 BGB bleiben daneben 

unberührt. 

14.1.4 Der Auftraggeber kann eine Person benennen, an welche – bis auf weitere Mitteilung des 

Auftraggebers - Angebote des Auftragnehmers nach Ziff. 14.1.1. ausschließlich zu richten sind. 

 

14.1.5 Soweit diese Vorschrift überhaupt einschlägig sein sollte, bleibt § 650q Abs. 1 BGB i. V. m. § 650b 

Abs. 1, S. 4 BGB von den vorstehenden Regelungen unberührt. Der Auftragnehmer verpflichtet 

sich insoweit, dem Auftraggeber unverzüglich, spätestens binnen zweier Werktage, in Textform 

anzuzeigen und begründet darzulegen, ob der Auftragnehmer Planungsunterlagen und ggf. 

welche Planungsunterlagen der Auftragnehmer zur Erstellung eines Angebots über die Mehr- und 

Mindervergütung für eine vom Auftraggeber begehrte Änderung noch benötigt.   

 

Zudem verpflichtet sich der Auftragnehmer soweit ein Fall des § 650q Abs. 1 BGB i. V. m. § 650b 

Abs. 1, S. 4 BGB vorliegen sollte, auf schriftliche Anforderung des AG hin, auch eine etwaig vom 

Auftraggeber beizustellende, für die Änderung erforderliche Planung selbst zu erbringen. Dies gilt 

jedoch nicht, soweit dem Auftragnehmer dies nicht zumutbar sein sollte. . Auf Ziff.  14.3 wird 

insoweit verwiesen. Die Vergütung des Auftragnehmers hierfür erfolgt in diesem Fall – soweit es 

sich um eine vom Auftragnehmer nicht schon nach dem Vertrag geschuldete Leistung handelt – 

nach Maßgabe des Ziff. 14.5. 

 

14.1.6 Dem Auftraggeber steht zudem das Recht zu, auf die vorherige Übergabe eines Angebots des 

Auftragnehmers über eine Mehr- oder Mindervergütung zu verzichten, da die Vergütung von vom 

Auftraggeber beauftragten zusätzlichen und geänderten Leistungen des Auftragnehmers gem. 

Ziff. 14.5 bereits festgelegt ist.  

 

 Dem Auftraggeber steht daher das Recht zu, zusätzliche oder geänderte Leistungen des Auftrag-

nehmers auch ohne vorherige Erstellung eines Angebots des Auftragnehmers und ohne Einhal-
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tung der Fristen gem. Ziff. 14.4.2. verbindlich gegenüber dem Auftragnehmer anzuordnen. In die-

sem Fall ist der Auftragnehmer verpflichtet, die entsprechenden geänderten oder zusätzlichen 

Leistungen auszuführen; eine Änderung im Sinne von § 650q Abs. 1 BGB i. V. m. § 650b Abs. 1, 

S. 1, Nr. 1 BGB jedoch nur, wenn ihm die Ausführung der betreffenden geänderten oder zusätz-

lichen Leistung zumutbar ist. Zudem bleiben die allgemeinen Leistungsverweigerungsrechte des 

Auftragnehmers gem. § 275 Abs. 2 und 3 BGB von dieser Regelung unberührt.  

 

Eine solche verbindliche Anordnung im Sinne dieser Ziff. 14.1.6 liegt jedoch nicht schon in einem 

bloßen Änderungsbegehren des Auftraggebers, sondern nur in einer ausdrücklich als „Beauftra-

gung einer geänderten oder zusätzlichen Leistung“ bezeichneten und unter Verzicht auf die Er-

stellung eines Angebots des Auftragnehmers gem. Ziff. 14.1.1 direkt verbindlich ausgesproche-

nen Anordnung einer zusätzlichen oder geänderten Leistung.  

 

Auch im Falle einer solchen Anordnung ist der Auftragnehmer jedoch verpflichtet, etwaige Aus-

wirkungen der geänderten oder zusätzlichen Leistung auf die vereinbarten Termine in begründe-

ter Weise in schriftlicher Form gegenüber dem Auftraggeber anzuzeigen. Ferner ist der Auftrag-

nehmer auch in diesem Fall verpflichtet, mit der Abrechnung seiner Leistungen anzugeben, in-

wiefern  die von ihm erbrachten geänderten oder zusätzlichen Leistungen vom vertraglichen Leis-

tungssoll abweichen.  

 

14.2 Ausführung von Planungsleistungen für Nachtragsleistungen der bauausführenden Unternehmer 

Der Auftraggeber ist in der Regel verpflichtet, den bauausführenden Unternehmern für jedwede geänderten 

oder zusätzlichen Leistungen zunächst die geänderte Planung (insbes. Leistungsbeschreibung und 

Nachtragsleistungsverzeichnis) zu übergeben. Insbesondere vor diesem Hintergrund vereinbaren die 

Parteien – vor allem zur Vermeidung etwaiger Behinderungen der bauausführenden Unternehmen – dass 

der Auftragnehmer sich verpflichtet, erforderliche Planungsleistungen (inklusive Nachtragsleistungs-

verzeichnis) für etwaige vom Auftraggeber begehrte Änderungen des vereinbarten Werkerfolgs, für 

Änderungen zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs, Leistungsänderungen und / oder Zusatz-

leistungen im Zusammenhang mit den vom Auftraggeber abgeschlossenen Bau- und Werkverträgen 

unverzüglich zu erbringen.  

 

Im Falle einer Änderung des mit dem Auftragnehmer vereinbarten Werkerfolgs / Vertragsziels durch den 

Auftraggeber gem. § 650q Abs. 1 BGB i. V. m. § 650b Abs. 1, S. 1, Nr. 1 BGB besteht diese Pflicht des 

Auftragnehmers jedoch nur, sofern die Ausführung der betreffenden Planungsleistungen für den Auftrag-

nehmer auch zumutbar ist.  

 

Die allgemeinen Leistungsverweigerungsrechte gem. § 275 Abs. 2 und 3 BGB bleiben von dieser Regelung 

unberührt. 

 

14.3 Unzumutbarkeit  

 

14.3.1 Die Parteien sind sich einig, dass ein etwaiger Einsatz von Nachunternehmern / Subplanern durch 

den Auftragnehmer nicht zu Lasten des Auftraggebers geht.  

 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, bei Abschluss seiner Nachunternehmerverträge sicherzu-

stellen, dass seine Nachunternehmer über die fachlichen und personellen Kapazitäten verfügen, 

um zusätzliche und / oder geänderte Leistungen im Zusammenhang mit dem vom Auftragnehmer 

zu erbringenden Leistungsbild für das vertragsgegenständliche Bauvorhaben zu erbringen.  
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Der Auftragnehmer kann die Unzumutbarkeit der Ausführung einer vom Auftraggeber begehrten 

Änderung gem. Ziff. 14.1.1 nicht deshalb gegenüber dem Auftraggeber einwenden und die Aus-

führung der betreffenden Leistung wegen Unzumutbarkeit verweigern, weil die Ausführung dieser 

Leistung für einen etwaig vom Auftragnehmer beauftragten Subunternehmer unzumutbar ist, so-

weit sie für den Auftragnehmer selbst zumutbar ist. 

 

Der Auftragnehmer kann sich zudem insbesondere nicht darauf berufen, zur Erbringung von Leis-

tungen, die in einem engen fachlichen Zusammenhang mit den dem Auftragnehmer übertragenen 

Leistungen bzw. dem Leistungsbild stehen, nicht ausreichend qualifiziert zu sein, weil er diese 

Leistungen mithilfe von Nachunternehmern / Subplanern erbringt.  

 

14.3.2 Sollte die Ausführung einer vom Auftraggeber begehrten zusätzlichen oder geänderten Leistung 

(insbesondere die Ausführung einer vom Auftraggeber begehrten Änderung des vereinbarten 

Werkerfolgs / der vereinbarten Vertragsziele im Sinne von § 650q Abs. 1 BGB i. V. m. § 650b 

Abs. 1, S. 1 Nr. 1 BGB) für den Auftragnehmer unzumutbar sein und der Auftragnehmer deshalb 

nicht verpflichtet sein, die betreffende Leistung selbst auszuführen, so verpflichtet sich der 

Auftragnehmer, dies dem Auftraggeber unverzüglich, spätestens binnen zweier Werktage nach 

Zugang des Änderungsbegehrens des Auftraggebers, mitzuteilen.  

 

Ferner verpflichtet sich der Auftragnehmer, für den Fall, dass die Ausführung einer zusätzlichen 

oder geänderten Leistung für ihn unzumutbar sein sollte und er deshalb die betreffende Leistung 

nicht selbst oder durch Nachunternehmer ausführen sollte,  

 

14.3.2.1 alle Handlungen vorzunehmen und zu unterlassen sowie sämtlichen Mitwirkungs-

handlungen nachzukommen, die erforderlich sind, um die betreffende geänderte oder 

zusätzliche Leistung durch einen vom Auftraggeber beauftragten Dritten ausführen zu 

lassen. Hierzu gehört insbesondere auch – soweit dem Auftragnehmer vorliegend – die 

unverzügliche Übermittlung aller für die Ausführung der betreffenden Leistungen durch 

einen Dritten notwendigen Informationen, Unterlagen und Planstände an den 

Auftraggeber und zwar digital in bearbeitbarer Form, im Format .dwg sowie zusätzlich 

im Format .pdf. 

 

14.3.2.2 mit einem etwaig vom Auftraggeber mit der Ausführung der betreffenden Leistung 

beauftragten Dritten zu kooperieren, seine Leistungen mit denen des Dritten zu 

koordinieren und die von diesem Dritten erbrachten Leistungen in seine eigenen 

Leistungen zu integrieren 

 

14.3.2.3 dem Dritten auch schon vor Abnahme der Leistungen des Auftragnehmers etwaig 

erforderliche Eingriffe in die Leistungen des Auftragnehmers zur Ausführung der 

betreffenden geänderten oder zusätzliche Leistung zu gestatten und dem Dritten zu 

gestatten, Veränderungen an den Leistungen des Auftragnehmers vorzunehmen, die 

zur Ausführung der betreffenden geänderten oder zusätzliche Leistung erforderlich sind 

 

14.3.2.4 etwaig gegenüber Dritten / Behörden erforderliche Bestätigungen über die ordnungs-

gemäße oder den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Ausführung der 

Leistungen, an deren Planung oder Überwachung der Auftragnehmer im Rahmen der 

ihm vertraglich übertragenen Leistungen mitgewirkt hat, einheitlich abzugeben, also 

auch für die von einem etwaigen Dritten erbrachten Teile dieser Leistungen. Soweit 

hierfür zusätzliche Prüfungen des Auftragnehmers erforderlich sein sollten, verpflichtet 

sich der Auftragnehmer diese vorzunehmen und erhält hierfür eine zusätzliche 

Vergütung auf Basis des tatsächlich erforderlichen Stundenaufwands zu den vertraglich 
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vereinbarten Stundensätzen, wobei auch insoweit die vertraglich vereinbarten Abrech-

nungsmodalitäten für Stundenlohnabrechnungen vom Auftragnehmer einzuhalten sind 

 

14.3.2.5 auch die Objektüberwachung bei der baulichen Umsetzung der betreffenden 

Planungsleistungen Dritter durchzuführen, sofern der Auftragnehmer auch mit 

Leistungen der Objektüberwachung beauftragt ist. Soweit hierfür ein zusätzlicher 

Aufwand auf Seiten des Auftragnehmers anfällt, erhält der Auftragnehmer hierfür eine 

zusätzliche Vergütung auf Basis des tatsächlich erforderlichen Stundenaufwands zu 

den vertraglich vereinbarten Stundensätzen, wobei auch insoweit die vertraglich 

vereinbarten Abrechnungsmodalitäten für Stundenlohnabrechnungen vom Auftrag-

nehmer einzuhalten sind. 

 

Die Verpflichtungen des Auftragnehmers gemäß Ziff. 14.3.2.4 und Ziff. 14.3.2.5 bestehen nicht, 

soweit der Auftragnehmer nicht über die erforderliche Qualifikation zur Erfüllung dieser Verpflich-

tungen verfügt oder diese Leistungen für den Auftragnehmer unzumutbar sein sollten.  

 

14.3.3 Soweit sich der Auftragnehmer darauf berufen sollte, dass die Ausführung einer begehrten 

Änderung des vereinbarten Werkerfolgs / der vereinbarten Vertragsziele im Sinne von § 650q 

Abs. 1 BGB i. V. m. § 650b Abs. 1, S. 1 Nr. 1 BGB aus betriebsinternen Vorgängen für ihn nicht 

zumutbar sei, trägt der Auftragnehmer hierfür die Darlegungs- und Beweislast.  

14.3.4 Soweit sich der Auftragnehmer darauf berufen sollte, dass die Ausführung einer begehrten 

Änderung des vereinbarten Werkerfolgs / der vereinbarten Vertragsziele im Sinne von § 650q 

Abs. 1 BGB i. V. m. § 650b Abs. 1, S. 1 Nr. 1 BGB für ihn aus anderen als betriebsinternen 

Vorgängen nicht zumutbar sei, so trägt der Auftragnehmer auch hierfür die Darlegungs- und 

Beweislast.  

14.3.5 Die allgemeinen Leistungsverweigerungsrechte gem. § 275 Abs. 2 und 3 BGB bleiben von den 

Regelungen in Ziff. 14.3.1. bis 14.3.4. unberührt. 

 

14.4 Anordnungsrecht des Auftraggebers 

 

14.4.1 Sollte zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer streitig sein, ob dem Grunde nach eine 

zusätzliche oder geänderte Leistung des Auftragnehmers vorliegt, so ist der Auftragnehmer – 

unbeschadet seiner ohnehin bestehenden Leistungsverpflichtung soweit es sich um eine schon 

vertraglich geschuldete Leistung handelt – jedenfalls auch dann verpflichtet, die betreffende 

Leistung auszuführen, wenn zuvor keine Einigung zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber 

darüber, ob dem Grunde nach eine zusätzliche oder geänderte Leistung vorliegt, erzielt wurde, 

sofern der Auftraggeber die Ausführung der betreffenden Leistung in Textform anordnet. Ein 

Leistungsverweigerungsrecht des Auftragnehmers besteht in diesem Falle nicht.  

 

Sollte es sich bei der vom Auftragnehmer daraufhin ausgeführten Leistung um eine geänderte 

oder zusätzliche Leistung handeln, so erhält der Auftragnehmer hierfür eine zusätzliche Vergü-

tung unter den Voraussetzungen und nach Maßgabe der Ziff. 14.5.  

 

Es besteht jedoch Einigkeit, dass bloße Konkretisierungen der vereinbarten Vertragsziele keine 

geänderten oder zusätzlichen Leistungen des Auftragnehmers darstellen.  
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14.4.2 Im Übrigen richtet sich das Anordnungsrecht des Auftraggebers, für den Fall, dass die Parteien 

keine Einigung nach § 650q Abs. 1 BGB i.V.m. § 650b Abs. 1 BGB erzielen können nach 650q 

Abs. 1 BGB i.V.m § 650b Abs. 2 BGB, wobei hiervon abweichend Folgendes vereinbart wird: 

14.4.2.1 Die Frist von 30 Tagen gem. § 650q Abs. 1 BGB i. V. m. § 650b Abs. 2, S. 1 BGB wird 

auf 15 Tage verkürzt, soweit der Auftraggeber eine Änderung des vereinbarten 

Werkerfolgs / der vereinbarten Vertragsziele (§ 650q Abs. 1 BGB i. V. m. § 650b Abs. 

1, Nr. 1 BGB) begehrt. 

14.4.2.2 Die Frist von 30 Tagen gem. § 650q Abs. 1 BGB i. V. m. 650b Abs. 2, S. 1 BGB wird 

auf 14 Tage verkürzt, soweit der Auftraggeber eine Änderung zur Erreichung des 

vereinbarten Werkerfolgs / der vereinbarten Vertragsziele (§ 650q Abs. 1 BGB i. V. m. 

§ 650b, Abs. 1, Nr. 2 BGB) begehrt. 

14.4.2.3 Für den Fall, dass es bei Abwarten der verkürzten Fristen gem. Ziff. 14.4.2.1 und 

14.4.2.2 zu einer Störung oder Behinderung des Planungs- oder Bauablaufs oder gar 

einem Baustillstand kommt, wird die jeweilige Frist weiter, nämlich auf 5 Tage verkürzt. 

14.4.2.4 Wenn nach den konkreten Umständen davon auszugehen ist, dass keine Einigung nach 

650q Abs. 1 BGB i.V.m § 650b Abs. 1 BGB erzielt wird oder eine solche Einigung 

endgültig gescheitert ist, ist die Frist gem. 650q Abs. 1 BGB i.V.m § 650b Abs. 2, S. 1 

BGB bzw. die Frist nach den Ziff. 14.4.2.1 bis 14.4.2.3 nicht abzuwarten. In diesen 

Fällen entsteht das Anordnungsrecht des Auftraggebers gem. 650q Abs. 1 BGB i.V.m 

§ 650b Abs. 2 BGB vielmehr sofort. 

14.4.3. Darüber hinaus wird auf das Anordnungsrecht nach Ziff. 14.1.6. verwiesen. 

 

14.5 Vergütung von zusätzlichen und geänderten Leistungen 

Soweit der Auftragnehmer zusätzliche oder geänderte Leistungen erbringt, die vom ursprünglichen 

Leistungssoll des Auftragnehmers nicht erfasst sind und auch nicht auf eigene Planungsversäumnisse des 

Auftragnehmers, sondern auf eine vom Auftraggeber begehrte zusätzliche oder geänderte Leistung 

(insbesondere die Ausführung einer vom Auftraggeber begehrten Änderung des vereinbarten Werkerfolgs 

/ der vereinbarten Vertragsziele im Sinne von § 650q Abs. 1 BGB i. V. m. § 650b Abs. 1, S. 1 Nr. 1 BGB 

oder einer vom Auftraggeber begehrten Änderung zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs / der 

vereinbarten Vertragsziele im Sinne von § 650q Abs. 1 BGB i. V. m. § 650b Abs. 1, S. 1 Nr. 2 BGB) 

zurückzuführen sind, vereinbaren Auftraggeber und Auftragnehmer, dass sich die Vergütung des 

Auftragnehmers für solche zusätzlichen oder geänderten Leistungen auf Basis des für die Ausführung 

dieser Leistungen tatsächlich erforderlichen Aufwands zu den vertraglich vereinbarten Stundensätzen 

ermittelt. Auch im Übrigen sind die vertraglich vereinbarten Abrechnungsmodalitäten für Stunden-

lohnabrechnungen vom Auftragnehmer einzuhalten.  

 

14.6 Abschlagsforderung des Auftragnehmers gemäß § 650q Abs. 2 BGB i. V. m. § 650c Abs. 3, S. 1 BGB  

 Vorsorglich, für den Fall, dass dem Auftragnehmer das Recht nach § 650q Abs. 2 i. V. m. § 650c Abs. 3, 

S. 1 BGB überhaupt zustehen sollte, vereinbaren Auftragnehmer und Auftraggeber Folgendes: 

 

14.6.1 Soweit schon dem Grunde nach kein Anspruch des Auftragnehmers wegen einer zusätzlichen 

oder geänderten Leistung besteht, besteht Einigkeit, dass § 650c Abs. 3, S. 1 BGB keine 

Anwendung findet.  

 

Dies gilt auch soweit die Forderung des Auftragnehmers wegen der geänderten oder zusätzlichen 

Leistung nicht prüfbar ist.  
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14.6.2 Die Möglichkeit des Auftragnehmers, 80 Prozent einer in einem Angebot nach § 650q Abs. 1 BGB 

i. V. m. § 650b Abs. 1, S. 2 BGB genannten Mehrvergütung als Abschlagszahlung gem. § 650q 

Abs. 2 BGB i. V. m. § 650c Abs. 3, S. 1 BGB zu verlangen, besteht jedenfalls nur Zug-um-Zug 

gegen Stellung einer Bürgschaft (nachfolgend „Überzahlungsbürgschaft“ genannt) in Höhe von 

110% der vom Auftragnehmer als Abschlagszahlung nach § 650q Abs. 2 BGB i. V. m. § 650c 

Abs. 3, S. 1 BGB verlangten Mehrvergütung. Dies gilt nicht, soweit der Auftraggeber schriftlich 

auf die Stellung einer solchen Überzahlungsbürgschaft verzichtet hat, wozu der Auftraggeber 

berechtigt ist. 

Diese Überzahlungsbürgschaft dient allein der Sicherung etwaiger Ansprüche des Auftraggebers 

gegen den Auftragnehmer gem. § 650q Abs. 2 BGB i. V. m. § 650c Abs. 3, S. 3 BGB. Die Bürg-

schaftsurkunde muss diesen Sicherungszweck ausdrücklich enthalten. 

 

Die Überzahlungsbürgschaft muss schriftlich, unbedingt, unwiderruflich und unbefristet sein und 

durch ein in Deutschland zugelassenes Kreditinstitut oder eine in Deutschland zugelassene Ver-

sicherungsgesellschaft mit allgemeinem Gerichtsstand in Deutschland erfolgen. In der Überzah-

lungsbürgschaft muss die Einrede der Vorausklage ausgeschlossen sein. Die Überzahlungsbürg-

schaftsurkunde darf die Einschränkung enthalten, dass der Bürge Zahlungen nur dann an den 

Auftraggeber leisten muss, soweit der Auftragnehmer den Anspruch des Auftraggebers gem. 

§ 650q Abs. 2 BGB i. V. m. § 650c Abs. 3, S. 3 BGB anerkannt hat oder der Auftragnehmer durch 

vorläufig vollstreckbares Urteil zur Rückzahlung und / oder Zahlung von Zinsen gem. § 650q Abs. 

2 BGB i. V. m. § 650c Abs.3, S. 3 BGB verurteilt worden ist und die Voraussetzungen vorliegen, 

unter denen die Zwangsvollstreckung begonnen werden darf. Die Überzahlungsbürgschaft muss 

zudem die Erklärung des Bürgen enthalten, dass die Ansprüche aus der Bürgschaft nicht vor den 

durch die Bürgschaft abgesicherten Ansprüchen verjähren, spätestens jedoch in einer Frist von 

30 Jahren. Ferner hat die Überzahlungsbürgschaftsurkunde zu enthalten, dass nach Abschluss 

des Bürgschaftsvertrags geschlossene Vereinbarungen über die Verjährung der durch die Bürg-

schaft abgesicherten Ansprüche nur dann für den Bürgen bindend sind, wenn solche Vereinba-

rungen mit der schriftlichen Zustimmung des Bürgen erfolgen. Auf den Überzahlungsbürgschafts-

vertrag darf ausschließlich deutsches Recht anwendbar sein. Die Überzahlungsbürgschaftsur-

kunde muss zudem als Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten im Zusammenhang mit der 

Bürgschaft Frankfurt am Main bezeichnen. 

 

Soweit der Sicherungsfall nicht mehr eintreten kann, ist die Überzahlungsbürgschaft vom Auf-

traggeber an den Auftragnehmer zurückzugeben oder gegenüber dem Bürgen zu enthaften. 

 

Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer zudem die üblichen Kosten – maximal aber die dem 

Auftragnehmer tatsächlich entstandenen Kosten – der Überzahlungsbürgschaft der Bürgschafts-

summe pro Jahr zu erstatten, soweit die vom Auftragnehmer als Abschlagszahlung nach § 650q 

Abs. 2 BGB i. V. m. § 650c Abs. 3, S. 1 BGB verlangte Mehrvergütung für die jeweiligen zusätz-

lichen oder geänderten Leistungen der Höhe nach berechtigt war. Der Auftragnehmer verpflichtet 

sich insoweit, dem Auftraggeber einen Nachweis über die ihm für die Überzahlungsbürgschaft 

entstandenen Kosten zu übergeben. 

 

 

14.7 Einstweiliges Verfügungsverfahren nach § 650d 

Da derzeit unklar ist, ob § 650d BGB entgegen dem Wortlaut des § 650q BGB auch für den Architekten- 

und Ingenieurvertrag Anwendung findet, vereinbaren Auftraggeber und Auftragnehmer für den Fall, dass 

dem so sein sollte vorsorglich, dass in diesem Fall das Recht des Auftraggebers und Auftragnehmers den 

Erlass einer einstweiligen Verfügung nach § 650d BGB zu beantragen durch diese Vertragsbedingungen 

nicht berührt wird.  
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14.8 Fortgeltung des Vertrages für Nachtragsleistungen 

Die Bedingung des Vertrages nebst dieser Zusätzlichen Vertragsbedingungen gelten auch für Nachtrags-

leistungen. 

 

15 Vereinbarungen zu einem Baubudget  

 

Sollte zwischen den Parteien durch gesonderte vertragliche Abrede ein Baubudget für die auszuführenden 

Leistungen vereinbart sein, gelten die nachfolgenden Bestimmungen:   

 

15.1 Der Auftragnehmer hat einen verbindlichen Kostenrahmen (Baubudget) als Kostenobergrenze 

zwingend einzuhalten. Die Einhaltung dieses Baubudgets stellt eine Leistung des Auftragnehmers und 

ein vereinbartes Vertragsziel dar, zu deren Erfüllung der Auftragnehmer verpflichtet ist. Insoweit ist der 

Auftragnehmer verpflichtet, seine eigenen Leistungen so zu erbringen, dass das Baubudget eingehalten 

wird und auch gegenüber den weiteren Projektbeteiligten auf die Einhaltung dieses Baubudgets 

hinzuwirken.  

 

15.2 Hält der Auftragnehmer das vorgegebene Baubudget (oder einzelne darin eingegangene Teilkosten mit 

dem entsprechenden Teilbudget) auch bei strikter Beachtung des Gebotes der Wirtschaftlichkeit nicht 

für auskömmlich, so hat er den Auftraggeber darüber (auch schon vor Baubeginn) schriftlich unter 

Angabe der Gründe zu unterrichten und in Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber und ggf. anderen 

Projektbeteiligten Vorschläge zu erarbeiten, wie das Budget unter Einhaltung der weiteren vereinbarten 

Vertragsziele eingehalten werden kann. Dabei hat der Auftragnehmer darzulegen, wie sich die 

Verwirklichung der Vorschläge auf Qualitäten (insbesondere auch Wirtschaftlichkeit, spätere 

Unterhaltung, Wartung und Betrieb) und Quantitäten sowie Termine und Fristen auswirken würde. 

Sämtliche Kostenermittlungen müssen nach der zum Vertragsschluss geltenden DIN 276 und der AVA-

Richtlinie (Anlage 2) erstellt werden.  

 

15.3 Wird für den Auftragnehmer erkennbar, dass die vereinbarten oder ermittelten und mit dem 

Auftraggeber abgestimmten Baukosten der gewerk- und anlagenbezogenen Kostengruppen bei der 

weiteren Verfolgung der bisherigen Planung oder nach dem Ergebnis der Ausschreibung einzelner 

Gewerke nicht eingehalten werden (können), so hat der Auftragnehmer den Auftraggeber unverzüglich 

schriftlich hierüber sowie über die Gründe für die Abweichung und die voraussichtlichen Mehrkosten zu 

unterrichten, die Mehrkosten zu begründen und sämtliche möglichen Handlungs- und 

Planungsalternativen (Einsparungsmöglichkeiten) – möglichst unter Beibehaltung der vereinbarten 

Vertragsziele – schriftlich aufzuzeigen. Die Verpflichtung des Auftragnehmers, den Auftraggeber auch 

sonst auf mögliche Einsparungsmöglichkeiten hinzuweisen, bleibt davon unberührt. Dies gilt auch, wenn 

Änderungen des vereinbarten Werkerfolgs / der vereinbarten Vertragsziele, Zusatz- und Änderungs-

wünsche des Auftraggebers zu einer Verteuerung zu führen drohen.  

 

15.4 Der Auftraggeber ist zur Anpassung des vorgegebenen Kostenrahmens / Baubudgets verpflichtet, wenn 

die von ihm freigegebene Planung dies erforderlich macht und er vom Auftragnehmer vor der Freigabe 

der entsprechenden Planung auf die infolge der Planfreigabe das Baubudget übersteigenden Kosten 

schriftlich hingewiesen wurde oder wenn nach erfolgter Planfreigabe Planungsänderungen vom 

Auftraggeber gefordert werden, die zu einer Übersteigung des Baubudgets führen. Der Auftragnehmer 

hat auch insoweit auf die veränderten Kostenauswirkungen unverzüglich hinzuweisen.  
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16 Abrechnung, Zahlungspflicht des Auftraggebers 

 

16.1 Das Honorar für die beauftragten Leistungen wird fällig, wenn der Auftraggeber die Leistungen des 

Auftragnehmers abgenommen hat oder die Abnahme nach § 641 Abs. 2 entbehrlich ist und der 

Auftragnehmer dem Auftraggeber eine prüffähige Honorarrechnung für diese Leistungen überreicht hat.  

 

16.2 Abschlagszahlungen können zu den vereinbarten Zeitpunkten oder in angemessenen zeitlichen 

Abständen für nachgewiesene Leistungen gefordert werden. Ab Beginn der Leistungen der 

Leistungsphase 5 i. S. d. HOAI können Abschlagszahlungen vierteljährlich für nachgewiesene 

Leistungen angefordert werden. 

 

 Abschlagsforderungen des Auftragnehmers sind fällig 30 Tage nach Zugang der entsprechenden prüf-

fähigen Abschlagsrechnung. Die Ausführung der abgerechneten Leistungen ist hierbei durch eine Auf-

stellung nachzuweisen, durch die eine rasche und sichere Beurteilung der Leistung ermöglicht wird.  

 

16.3 Die Schlusszahlung ist alsbald nach Prüfung und Feststellung der vom Auftragnehmer übergebenen 

prüffähigen Schlussrechnung zu leisten, spätestens 30 Tage nach deren Zugang im Original beim 

Auftraggeber. Die Prüfung der Schlussrechnung ist nach Möglichkeit zu beschleunigen.  

 

Ist der Auftragnehmer mit mehr als zehn Objekten im Sinne der HOAI beauftragt, so beträgt die Frist für 

die Prüfung der Schlussrechnung und Fälligkeit der Schlusszahlung abweichend vom vorstehenden 

Absatz 60 Tage anstatt 30 Tagen. 

 

16.4 Ein Zurückbehaltungsrecht des Auftraggebers wegen mangelhafter Leistung bleibt unberührt.  

 

16.5 Nachforderungen nach einer erteilten Schlussrechnung sind ausgeschlossen, wenn der Auftraggeber 

hierauf entsprechende Zahlungen geleistet hat und er davon ausgehen durfte, dass der Auftragnehmer 

mit der Schlussrechnung eine endgültige Bewertung und Abrechnung seiner Leistungen vorgenommen 

hat.  

 

 

17 Kündigung des Vertrages durch den Auftraggeber 

 

17.1 Ein wichtiger Grund, der den Auftraggeber zur außerordentlichen Kündigung des Vertragsverhältnisses 

berechtigt, liegt insbesondere vor, wenn 

 

17.1.1 eine Überschreitung von Zwischen- oder Fertigstellungsterminen durch den Auftragnehmer 

schuldhaft verursacht worden ist und der Auftraggeber den Auftragnehmer zuvor erfolglos eine 

angemessene Frist zur Abhilfe unter Androhung der außerordentlichen Kündigung für den Fall 

der Fristversäumung gesetzt  hat oder 

 

17.1.2 der Auftragnehmer einen vertraglich vereinbarten Beginntermin schuldhaft nicht einhält und mit 

der Ausführung seiner Leistungen auch innerhalb einer vom Auftraggeber gesetzten 

angemessenen Frist zur Abhilfe unter Androhung der außerordentlichen Kündigung für den Fall 

der Fristversäumung nicht beginnt oder 

 

17.1.3 das Vertrauensverhältnis zwischen den Parteien auf Grund nach Vertragsschluss eingetretener 

Umstände erheblich gestört ist, oder andere tatsächliche Umstände vorliegen, auf Grund derer 

dem Auftraggeber ein Festhalten am Vertrag nicht mehr zugemutet werden kann oder 

 

17.1.4 der Auftragnehmer seine Zahlungen i.S.d. § 17 Abs. 2 InsO eingestellt hat oder  
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17.1.5 der Auftragnehmer die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über sein Vermögen beantragt hat 

oder 

 

17.1.6 das Insolvenzverfahren über das Vermögen des Auftragnehmers eröffnet oder die Eröffnung 

mangels Masse abgelehnt wird  

 

17.1.7 die Leistungsfähigkeit des Auftragnehmers aus anderen Gründen so beeinträchtigt ist, dass ein 

Vertrauen in seine Möglichkeit zur vertragsgerechten Erfüllung nicht mehr besteht und der 

Auftraggeber dem Auftragnehmer zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur Abhilfe unter 

Androhung der außerordentlichen Kündigung für den Fall der Fristversäumung gesetzt hat oder 

 

17.1.8 der Auftragnehmer auf Anforderung die verlangte Berufshaftpflichtversicherung nicht nachweist 

bzw. der Versicherungsschutz nicht weiter fortbesteht und der Auftraggeber dem Auftragnehmer 

zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur Abhilfe unter Androhung der außerordentlichen 

Kündigung für den Fall der Fristversäumung gesetzt hat oder  

 

17.1.9 die beteiligten Behörden die geplante Maßnahme nicht genehmigen oder 

 

17.1.10 das vertraglich vereinbarte Gesamtbudget für das Projekt unter Berücksichtigung der weiteren 

Vertragsziele nicht eingehalten werden kann. 

 

 

17.2 Wird der Vertrag aus einem wichtigen Grund gekündigt, so sind nur die bis dahin tatsächlich 

vertragsgemäß erbrachten Leistungen, soweit sie von dem Auftraggeber verwertet werden können, zu 

vergüten. Schadenersatzansprüche des Auftraggebers bleiben davon unberührt.  

 

17.3 Die Kündigung des Auftraggebers kann auf einen abgrenzbaren Teil der vom Auftragnehmer 

geschuldeten Leistungen beschränkt werden (Teilkündigung).  

 

Auftragnehmer und Auftraggeber sind insoweit einig, dass als ein solcher abgrenzbarer Teil zumindest 

sämtliche dem Auftragnehmer beauftragten Leistungen einer Leistungsphase im Sinne der HOAI 

insgesamt anzusehen sind. D.h. jedenfalls alle dem Auftragnehmer beauftragten Leistungen der 

Leistungsphase 3 im Sinne der HOAI stellen zum Beispiel einen abgrenzbaren Teil der vom 

Auftragnehmer geschuldeten Leistungen dar, sofern der Auftragnehmer z. B. mit den Leistungen der 

Leistungsphasen 1 bis 4 im Sinne der HOAI beauftragt ist, so dass der Auftraggeber – sofern die 

weiteren Voraussetzungen hierfür vorliegen – in diesem Fall berechtigt wäre, eine Teilkündigung 

beschränkt auf die dem Auftragnehmer beauftragten Leistungen der Leistungsphase 3 im Sinne der 

HOAI zu erklären.  

 

Ob darüber hinaus auch einzelne Grundleistungen einer Leistungsphase im Sinne der HOAI als 

abgrenzbarer Teil der vom Auftragnehmer geschuldeten Leistungen anzusehen sind, ist einer 

Einzelfallbetrachtung vorbehalten. 

 

17.4 Der Auftragnehmer hat im Falle einer ordentlichen Kündigung gem. § 648 BGB keinen Anspruch auf 

entgangenen Gewinn, soweit ihm im zeitlichen Zusammenhang mit der Kündigung (binnen 2 Monaten 

nach Wirksamwerden der Kündigung) Ersatz– oder Nachtragsauftrag angeboten wird. 

 

17.5 Die Kündigung bedarf der Schriftform.  

 

17.6 Ist der Vertrag durch Kündigung beendet, haben beide Parteien seine Abwicklung nach Möglichkeit zu 

fördern und die nötigen Auskünfte zu erteilen. 
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17.7 Sollte ein Fall des § 650p Abs. 2 BGB vorliegen, vereinbaren Auftragnehmer und Auftraggeber, dass 

das Kündigungsrecht des Auftraggebers gem. § 650r Abs. 1 BGB nicht vor Ablauf von 8 Wochen 

erlischt. Insoweit ist der Besonderheit Rechnung zu tragen, dass der Auftraggeber nach Vorlage der 

Unterlagen gem. § 650p Abs. 2 BGB diverse Gremien einzubinden hat, um zu entscheiden, ob das 

vertragsgegenständliche Projekt realisiert wird oder nicht.  

 

 

18 Kündigung durch den Auftragnehmer 

 

18.1 Der Auftragnehmer kann den Vertrag nur aus wichtigem Grunde kündigen.  

 

18.2 Die Kündigung ist schriftlich zu erklären. Sie ist erst zulässig, wenn der Auftragnehmer dem 

Auftraggeber ohne Erfolg schriftlich eine angemessene Frist zur Vertragserfüllung gesetzt und erklärt 

hat, dass er nach fruchtlosem Ablauf der Frist den Vertrag kündigen werde. In dem 

Kündigungsschreiben sind – zur Wirksamkeit der außerordentlichen Kündigung – die maßgebenden 

tatsächlichen Umstände darzulegen, auf welche der Auftragnehmer seine außerordentliche Kündigung 

stützt.  

 

18.3 Ein etwaiges außerordentliches Kündigungsrecht des Auftragnehmers wegen eines etwaigen 

Zahlungsverzugs des Auftraggebers besteht frühestens nach Ablauf einer dem Auftraggeber erfolglos 

gesetzten 3-wöchigen schriftlichen Nachfrist des Auftragnehmers zur Zahlung der fälligen, jedoch vom 

Auftraggeber nicht gezahlten Vergütung, sofern der Auftragnehmer gleichzeitig erklärt hat, dass er den 

Vertrag nach Ablauf der dem Auftraggeber gesetzten Nachfrist zur Zahlung der offenen Vergütung 

kündigen werde. 

 

Darüber hinaus ist ein etwaiges außerordentliches Kündigungsrecht des Auftragnehmers wegen eines 

Zahlungsverzugs des Auftraggebers jedenfalls bis zum Ablauf eines Zeitraums von 2 Wochen nach 

Beendigung eines etwaigen einstweiligen Verfügungsverfahrens gemäß § 650d BGB – soweit dieses 

entgegen § 650q BGB  auch für Architekten- und Ingenieurverträge Anwendung finden sollte – 

ausgeschlossen, soweit es sich um ein einstweiliges Verfügungsverfahren über die 

Vergütungsanpassung gem. § 650q Abs. 2 i. V. m. § 650c BGB handeln sollte und der Auftraggeber 

dieses einstweilige Verfügungsverfahren innerhalb der vertraglichen Zahlungsfrist für die betreffende 

Abschlagszahlung eingeleitet hat.  

 

18.4 Sollte ein Fall des § 650p Abs. 2 BGB vorliegen, vereinbaren Auftragnehmer und Auftraggeber, dass 

die angemessene Frist nach § 650r Abs. 2 BGB nicht unter 8 Wochen beträgt. Auch insoweit ist der 

Besonderheit Rechnung zu tragen, dass der Auftraggeber nach Vorlage der Unterlagen gem. § 650p 

Abs. 2 BGB diverse Gremien einzubinden hat, um zu entscheiden, ob das vertragsgegenständliche 

Projekt realisiert wird oder nicht.  

 

19 Berufshaftpflicht des Auftragnehmers  

 

19.1 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, eine Berufshaftpflichtversicherung nachzuweisen und bis zum Ablauf 

der Verjährungsfristen aufrecht zu erhalten. Die jeweiligen Deckungssummen dieser Versicherung 

müssen, soweit nichts anderes schriftlich vereinbart ist, mindestens betragen: 

 

 für Schäden am Objekt für Sach- und Vermögensschäden: 1.250.000 Euro, 2-fach maximiert p. a.  

 für Personenschäden: 5 Mio. €, 2-fach maximiert p. a. 
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19.2 Der Auftragnehmer hat den Versicherungsschutz durch Vorlage einer Police oder 

Versicherungsbestätigung spätestens innerhalb von 2 Wochen nach Vertragsabschluss nachzuweisen, 

aus der sich der Bestand und die Höhe der Versicherung nebst Versicherungsnummer ergeben. Der 

Auftragnehmer ist zur sofortigen Anzeige verpflichtet, wenn und soweit der Versicherungsschutz in der 

vereinbarten Höhe nicht mehr besteht oder in Frage gestellt ist. Dies gilt auch, sofern die pro 

Versicherungsjahr zur Verfügung stehenden Deckungssummen aufgebraucht sind oder werden. 

 

19.3 Der Auftragnehmer hat erst dann einen Anspruch auf Leistungen des Auftraggebers, wenn er diesem 

das Bestehen des Versicherungsschutzes nachgewiesen hat.  

 

Der Auftraggeber kann Zahlungen auch von dem Nachweis des Fortbestehens des Versicherungs-

schutzes abhängig machen. 

 

19.4 Bei Arbeitsgemeinschaften muss Versicherungsschutz in dem in Ziff. 19.1 genannten Umfang für alle 

Mitglieder bestehen. Für die von ihnen zu erbringenden Tätigkeiten haben auch Dritte, Subunternehmer 

oder freie Mitarbeiter, ausreichenden Versicherungsschutz nachzuweisen.  

 

 

20 Urheberrecht 

Der Auftragnehmer wird aufgrund des vorliegenden Vertrags Planungen und sonstige Leistungen für das 

Projekt erbringen [nachfolgend zusammen „Arbeitsergebnisse“]. Diese Arbeitsergebnisse sowie die hier-

nach zu errichtenden baulichen Anlagen können gegebenenfalls (urheberrechtlich) schutzfähig sein. Der 

Auftraggeber möchte die Arbeitsergebnisse des Auftragnehmers sowie die hiernach zu errichtenden bau-

lichen Anlagen unter Ausschluss eines jeden Dritten dauerhaft für das vertragsgegenständliche Bauvorha-

ben, möglicherweise auch in geänderter Form, etwa aufgrund von wirtschaftlichen Erwägungen, verwen-

den und/oder diese Rechte auf Dritte übertragen. Der Auftraggeber hat insgesamt nur ein bestimmtes 

Budget zur Verfügung, so dass es für den Auftraggeber von besonderer Bedeutung ist, auch im Hinblick 

auf etwaige Urheberrechte des Auftragnehmers abschließende Regelungen für die komplette Nutzungs-

dauer der Arbeitsergebnisse des Auftragnehmers zu treffen. Dies vorausgeschickt, vereinbaren Auftragge-

ber und Auftragnehmer Folgendes: 

 

20.1 Mit Abschluss dieses Vertrages überträgt der Auftragnehmer die ihm an seinen Leistungen sowie den 

hiernach zu errichtenden baulichen Anlagen nach dem Urheberrechtsgesetz zustehenden Nutzungs-

rechte ausschließlich und unwiderruflich sowie räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkt auf den 

Auftraggeber. Mit der Zahlung der festgelegten Vergütung ist die Übertragung der Nutzungsrechte 

abgegolten. Der Auftraggeber kann die ihm übertragenen Nutzungsrechte auch ohne Zustimmung des 

Auftragnehmers Dritten einräumen oder an sie übertragen. 

 

20.2 Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, jegliche Unterlagen, die für die im Vertrag genannten Leistungen 

erstellt wurden, ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Auftraggebers für andere Zwecke als die 

konkrete Maßnahme zu verwenden, an Dritte weiterzugeben oder zu veröffentlichen. Eine 

Zuwiderhandlung verpflichtet den Auftragnehmer zum Schadensersatz. 

 

20.3 Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Auftraggebers die 

beauftragten Leistungen und die daraus resultierende Baumaßnahme bildlich wiederzugeben oder 

solche Bilder zu veröffentlichen. Eine Zuwiderhandlung verpflichtet den Auftragnehmer zum 

Schadensersatz. 

 

20.4 Sofern der Auftragnehmer die vorherige schriftliche Zustimmung des Auftraggebers erhalten hat, ist er 

verpflichtet sich, die in Ziffer 3 und 4 genannten Unterlagen und Bildnisse nur mit Namensangabe des 

Auftraggebers weiterzugeben oder zu veröffentlichen.  
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20.5 Der Auftraggeber darf Unterlagen und sonstige Leistungen des Auftragnehmers für das 

vertragsgegenständliche Gebäude ohne Mitwirkung des Auftragnehmers, unter Wahrung seiner 

eventuellen Urheberpersönlichkeitsrechten, nutzen und ändern. Dies gilt auch für das fertige Bauwerk. 

 

20.6 Der Auftragnehmer hat nach Bauende die zur Baudurchführung benötigten Unterlagen an den 

Auftraggeber herauszugeben. Gegen diesen Herausgabeanspruch steht dem Auftragnehmer kein 

Zurückbehaltungsrecht zu. 

 

20.7 Die vorstehenden Regelungen dieser Ziff. 20 gelten auch im Falle vorzeitiger Beendigung des 

vorliegenden Vertragsverhältnisses durch Kündigung, Aufhebung oder auf sonstige Weise sowie für 

den Fall, dass der Vertrag ein Stufen- oder Abrufvertrag ist und der Auftraggeber nicht sämtliche in dem 

Vertrag genannten Leistungen beauftragt bzw. abruft. Der Auftraggeber ist in diesem Fall berechtigt, die 

Arbeitsergebnisse des Auftragnehmers ohne Mitwirkung des Auftragnehmers und ohne Zahlung eines 

weiteren Nutzungsentgeltes, mit oder ohne Hinzuziehung eines Dritten weiter zu nutzen, zu ergänzen, 

zu ändern, zu vervielfältigen, zu veröffentlichen und zu übertragen und insbesondere das Bauvorhaben 

fertigzustellen. Die vorstehenden Rechte dieser Ziffer kann der Auftraggeber auch auf einen Dritten 

übertragen, der die weiteren Planungsleistungen übernimmt. Der Auftragnehmer stimmt der 

Übertragung bereits jetzt zu. 

 

 

21 Geheimhaltung, Eigentum 

 

21.1 Alle Zeichnungen, Angaben, Systeme, Betriebsverfahren, Zahlen, Abbildungen und sonstigen 

Informationen, gleich welcher Art und welchen Ursprungs, die dem Auftragnehmer in Verbindung mit 

diesem Vertrag übergeben werden oder zur Kenntnis gelangen, sind von ihm streng vertraulich zu 

behandeln und bleiben Eigentum des Auftraggebers. 

 

21.2 Sie dürfen vom Auftragnehmer ohne Einwilligung des Auftraggebers weder kopiert, veröffentlicht oder 

Dritten zugänglich gemacht werden, noch zu einem anderen als dem in diesem Vertrag festgelegten 

Zweck benutzt werden. Der Auftragnehmer wird sein Personal dementsprechend anweisen und 

verpflichten. 

 

21.3 Der Auftragnehmer wird unaufgefordert alle Unterlagen, Datenträger usw. mit Beendigung der 

Abwicklung des Vertrages an den Auftraggeber zurückgeben. 

 

21.4 Alle Zeichnungen, Berechnungen, Daten und sonstigen Arbeitsergebnisse, die der Auftragnehmer im 

Rahmen dieses Vertrages anfertigt, unterliegen dem unumschränkten Eigentums- und Verfügungsrecht 

des Auftraggebers ohne einen zusätzlichen Vergütungsanspruch. 

 

 

22 Arbeitsgemeinschaften (ARGE) 

 

22.1 Arbeitsgemeinschaften haben dem Auftraggeber ein zur Vertretung berechtigtes ("federführendes") 

Mitglied zu benennen und auf dessen Anfordern eine schriftliche Vollmacht auszustellen. 

 

22.2 Das federführende Mitglied ist berechtigt, die Arbeitsgemeinschaft im Namen und für Rechnung der 

Mitglieder zu vertreten. Beschränkungen seiner Geschäftsführungsbefugnis, die im Verhältnis der 

Arbeitsgemeinschaftsmitglieder zueinander festgelegt sind, schränken die Vollmacht gegenüber dem 

Auftraggeber nicht ein. 

 

22.3 Zahlungen werden mit befreiender Wirkung für den Auftraggeber ausschließlich an das federführende 

Mitglied der Arbeitsgemeinschaft auf ein von ihm zu benennendes Konto oder nach dessen schriftlicher 

Weisung an Dritte geleistet. 
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23 Abschließende Bestimmungen 

 

23.1 Der Auftragnehmer ist nur zu einer Aufrechnung mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten 

Forderungen berechtigt. 

 

23.2 Der Auftragnehmer kann seine Forderungen gegen den Auftraggeber nur mit dessen schriftlicher 

Zustimmung abtreten. 

 

23.3 Für die vertraglichen Beziehungen gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.  

 

23.4 Als Erfüllungsort gilt – vorbehaltlich abweichender individualvertraglicher Vereinbarungen - Frankfurt 

am Main. 

 

23.5 Soweit der Auftragnehmer Vollkaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Person des 

öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ist Frankfurt am Main 

ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar 

ergebenden Streitigkeiten. 

 

23.6 Streitfragen berechtigen die Parteien nur insoweit ihre Mitwirkung an der Vertragserfüllung einzustellen, 

als ihnen auf Grund vertraglicher oder gesetzlicher Vorschriften ein Zurückbehaltungsrecht zusteht. 

 

23.7 Sofern einzelne Bestimmungen des Vertrages rechtsunwirksam sind oder werden, wird die Wirksamkeit 

der übrigen Vertragsbestimmungen hierdurch nicht berührt. Für diesen Fall verpflichten sich die 

Vertragsparteien, die unwirksamen Bestimmungen durch rechtlich zulässige Vereinbarungen zu 

ersetzen. Entsprechendes gilt beim Vorhandensein von Vertragslücken. 

 

23.8 Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Schriftform. 

 

23.9 Der Auftragnehmer verzichtet auf die Geltendmachung von etwaigen Ansprüchen gemäß § 650e BGB, 

sofern der Auftraggeber entsprechende anderweitige Sicherheit, z. B. durch Bankbürgschaft stellt.  

 

24 Anlagen 

 

 Folgende Anlagen sind Bestandteile der Vertragsbedingungen:  

 

- Anlage 1: CAD-Richtlinie des Auftraggebers,  in der bei Vertragsschluss geltenden Fassung 

- Anlage 2: AVA-Richtlinie des Auftraggebers,  in der bei Vertragsschluss geltenden Fassung 

 


